
36.Jahrgang
Heft 49

4. Dezember 20L5

Heraasgeber:

RA Dr. Bruno M. Kübler
(Geschäftsffrhrender Herausgeber)
Prof. Dr. Reinhard Bork
Prof. Dr. IØolfgang Lüke
Prof Dr. Hanns Prütting
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt

Heraøsgeberbeirat:

Prof. Dr. Holger Altmeppen
Vors. Richte¡ am BGH Prof. Dr. A. Bergmann
Prof Dr. Georg Bitter
Prof. Dr. Moritz Brinkmann
?rof Dr. Dr. h. c. mult. C.-W. Canaris
Prof. Dr. Ulrich Ehricke
Prof Dr. Ho¡st Eidenmûller
Prof. Dr. Dr. h. c. Holger Fleischer
Prof Dr.'üalter Ge¡hardt
RA Dr. Burkard Göpfert
Vors. Richter am BGH a. D. Prof. Dr. W. Goette
MinDir. Marie Luise GraÊSchlicker
Prof. Dr. Mathias Habersack

Prof. Dr. Dr. h. c. lü'olfram Henckel

Prol D¡. FlorianJacoby
M/SIB Dr. Günter Kahlert
Vors. Richter am BGH Prof Dr. G. Kayser

RA Dr. Bemd Klasmeyer

Prof Dr. Lars Klöhn
Pro[ Dr. Dr. h. c. mult. Marcus Lutte¡
Prof. Dr. Christoph G. Paulus

Vors. fuchter am BGH a. D. Dr. h. c. V. Röhricht
Prof. Dr. Carsten Schäfer
Prof. Dr. Christoph Thole
Prof Dr. Dr. h. c. mult. Peter Ulme¡
RA Prof Dr. Friedrich Graf von Westphalen

Inhaltsverzeichnis

ZIP-aktuell

EuGH zum.!Øiderruf von Telekommunikationsverträgen . . .

BGH: Gläubigeranfechtungtrotz Restschuldbefreiung .. . . .

BGH zur Haftungsbeschränkung in Emissionsprospekt . . . . .

BGH : Musterverfahrensfähigkeit positiver Feststellungsklagen

BGH zur Kappungsgrenze füiMieterhöhung . . . .

BFH: Steuererstattung an Schuldner trotz Insolvenzeröffnung

Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Anderungs-
richtlinie

1'95

A9s

A9s

A9s

/-96

/'96

Nr.364

Nr. 365

Nr.366

Nr.367

Nr. 368

Nr. 369

A 96 Nr. 370

Aufsätze

Tirn FIor s te dt, I'Vie sb a d en

Rain er Freu denb erg Frankfur t/ M.

Rechtsprechung

Der Aufbau von Fremdkapitalpositionen mit dem ZieI einer schulden-
basierten Unternehmensübernahme

Haftung für ,,indirect and consequential damages" unter deutschem
Vertragsstâtut

2345

2354

Bank- und Kreditsicherungsrecht

oLG 26. 1,0. 2015 - I-31U 182/ts
Hamm

LG 6.Lt.20Is-30241/1s
München I

Kündigung eines Bausparvertrags 10 Jahre nach Zuteilungsreife 2359

Kündigung eines Bausparvertrags 1 0 Jahre nach Zuteilungsreife 2360

Internet wwmzip-online.de: Volltexte ab Heft l/1980 mit komfortabler Such-
funktion und zitiefihigen Fundstellen - für ZlP-Abonnenten kostenfrei

LG 12. ll. 2015 - 12 O 100/15 Keine Kündigung eines Bausparvertrags l0Jahre nach Zuteilungsreife . . . 2363
Stuttgart



GA

BVerfG

BFH

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

EUGH 12. 17.2015 - Rs C-483/14 Zum auf Nachra¡rganleihen der übertragenden Gesellschaft
anwendbaren Recht bei grenzüberschreitender Verschmelzung
(,,KAFinanz") ....

Verfassungsmäßigkeit der Rechtsprechung zur Unzulässigkeit eines

anhängigen Spruchverfahrens nach linderung der Rechtsprechung
zur Abfindung beim Delisting

Berücksichtigung eines negativen Kapitalkontos bei Berechnung des

Veräußerungsgewinns eines gegen Entgelt aus KG ausscheidenden

Kommanditisten

BFH 18. 6.2015 - IV R 5/12 + Korrektur der unangemessenen Gewinnverteilung bei einer
GmbH & atypisch Still (LS)

Vertrags- und Haftungsrecht

7. 5. 201,5 - IXZR 186/14 Keine Hinweispflicht des Steuerberaters auf möglichen Regressanspruch

gegenVorberatet ...

Insolvenz- und Sanierungsrecht

EUGH 15. 10.2015 - Rs C-310/14 Beurteilung der Insolvenzanfechtung nach der lex causae im Rahmen
von Árt. 13 EuInsVO (,,Nike European Operations Netherlands") . . .

BGH 29. 1,0. 201s -IXZR222/13 Zur Hemmung der Verjährung eines auf Zahlung gerichteten Bereiche-
rungsanspruchs durch eine auf Gläubigeranfechtung gestützte
Zahlungsklage .... .

11.2015-1BvR1667/15

7. 2015 - tV R 1.9/12 +

2368

237r

2375

2378

2379

2383

238s

2387

2392

2392

BGH

AG 6. tt.20rs - 908 IK 1886/
Hannover 73 - 7

Regelung der Insolvenzverwaltervergütung im Insolvenzplan

Arbeits- und Sozialrecht

BAG 24. 9.2015 - 6 AZR492/I4 + Kündigung eines Arbeitsverhältnisses nach g 113 InsO in einem
Chapter-1l-Verfahren durch Schuldner als ,,debtor in possession"

LAG 2. I0.2015 - 9 Sa 570/15 Keine Anderungskündigung zur Streichung von Urlaubs- und Weihnachts-
Berlin-Brandenburg geld wegen des höheren Stundenlohns nach dem MiLoG (LS) . .

LAG 8. 5.20i5-45a489/t5 ZurHaftungdesPSVfrirrückständigeVersorgungsansprüche(LS)......
Köln

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der R\ØS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln, bei.
Wir bitten um freundliche Beachtung!



ecolex 201

INHALI 'l$l{:

BEIRAT:
Univ.-Prol DD¡. \f. BARFUSS

FACHZEITSCHRIFT FÜR
ìù(iIRTSCHÁFTSRECHT
26. lG. Heft ¡2. Dezember 201 5

Zitienorschlag:
ecolex 2015, Seire

ecolex 2015/Nunmer

HERAUSGEBER:
Hon.'Prot Dr. G. KUCSKO, RA
Univ.-Prof. Dr. \0. MAZÂL
Univ.-Prof. Dr. P. OBÊRI'IAMlvlÊR
Unir'.-Prof. Dr. J. REICH-ROHRMG, RA

Hon.-P¡oh D¡. Ch SCHMELZ, RA
Univ.-Prof MMag. Dr. J. SCHUCH, StB

Mag. Philip VONDMK, StB und RA
Univ.-Prot Dr. G. MLHELM

Sen.-P¡ãs. d. VwGH DL. L. BUMBERGER

Un¡v.-Prof Dr. B.-Ch. FUNK
Univ.-Prot Dr. H. KREJCI

Dr. J. E. I-ANGÈR
Univ.-Prol DDr. H. M,4.tTR

Univ.-P¡of. HR Dr. M. NEUMÁYR

Univ.'Prot Dr. G. H. ROTH
Univ.-Prof Dr. \f. SCHRAMMEL
Univ.-Prot Dr. V. TRSTENJ-A.I(

Univ.-Prof Dr. R. WEßER
Min.-Rår Dr. \ø. ViIESNER

MMag. Dr. K. H. HILBER, StB

Univ.-Ass. Mâg. M, H0CHER
Univ.-Prof. Dr. M. HOLOUBEK
Dr. SI, KOCK, RA
Univ.-l¡ol Dr. M. LANG
Mag. M. LAUDACHER
Dr. I. MOSER
Dr. E. PNMOSCH
D¡. Th. RABL, RA
Mag. B. RENNER
Dr. R. SCFIANDA, RA

Univ.-Prof Dr. F. SCHRÂNK
Dr. Ch. SCHUMACHER, LL. M., RA
Univ.-Prot Dr. H, SCHUMACHER, RA
Univ.-Doz. Dr. Sr. SCHVÀRZER
Dr. Â. SPITZL
D¡. B. TONNINGER, RÀ
D¡. \I, URBANTSCHITSCH
Dr. M. MNDISCH-GMETZ
Dr. M. iIOLLER, RA

Mag. Dr. H. \íOLLMANN, LL.M., RA

SCHRIFTLEITUNG¡
Univ.-P¡ot D¡. G. \(¡ILHËLM

STÄNDIGÊ MITARBEITER:
Univ.-Ass. Mag. A. BALTH-¡SAR
Hon.-Prol D¡. A. DUSCH-A.NEK

Sen.-P¡ãs. d. OLG \fien iR ao. Univ.-P¡of
Dr. G. ERTL
Mag. J. FISCHERLEHNER

VERSICHERUNGSRECHT - UPDATE

\ecksprechungsübersicht Vetsicherungsre cltt 2014
Gunter Ertl
Anlageberatung bei 8l-jlihrigem Kunden - Zugleich Besprechung der Entscheidu¡rg des OGH 7 Ob l6lll4y
Gunter Ertl
Mitzi, reib ma's Messer aus der Toschna - Zugleich Besprechung der Entscheidung des OGH 7 Ob l84ll4f
Gunter Erd

EDITORIAL

K&, mit überhöhten Abgaswenen - Schadenersatzansprüche des Letztkäufers
Georg lVilhelm

Impressum

ZIVIL. UND UNTERNEHMENSRECHT

\Øechsel des Energieanbieters
Markus Helmreich

Vorteilsausgleich nach \øandlung
A¡dreas Krist

oGF{ 27. 8. 2015, 1 0b 90/15 i . Okostrom: Zur (nachträglichen) Befristung von Einspeiserarifen für
Altanlagen (Christina Buchleiner/Ljubica Mruoíeuió)

. Vermögensopfer - Relevanz bei der Liegenschafts-Schenkung (Marie Fritzer)

. Anlageberatung über Konzessionspflicht des Anlegers?

. Aufldärungspflicht des RA hinsichtlich des Prozessrisikos (Thomas Schoditsch)

. Nachvertragliche Pflichten eines RA: Hinweis auf drohende Verj?ihrung

. Haftung Íìir aussichrslose Prozessführung

. Sorgfaltsmaßstab eines gerichdich bestellten Sachverständigen

. Skilift: Deckungspflicht der Haftpflichwersicherung bei Unternehmensüber-
gang ( C h ristina Buc h lehn e r)

. Von vergessenen Urkunden und Floskeln (Constantin Benes)

. A¡lageberatung bei 8l-j?ihrigem Kunden

. Stichverletzung mit Butterflymesser im Zuge einer tätlichen Auseinanderset-
zung isr keine Gefahr des täglichen Lebens

WI RTSCHAFTSSTRAFRECHT

Bilanzdelikte: Wie weit reichen die neuen Strafbestimmungen?
Diana Bernreiter

L032

L036

1039

1029

U3

1040

1044

OGH 6. 8.2015,2 Ob I25l15v
OGH i9. 2.2015,6 Ob 229lr4s
oGH 2. 7. 20t5,7 0b 59t152
OGH 15. 7 . 2015, 3 Ob 89115 g
oGI{ 29. 7. 2015, 9 0b t5t15v
OGH 30. 7 . 20t5, 10 Ob 50/ 1 5 y
oGH 2. 7. 2015, 7 0b 91l15f

oGH 19. 6.20t5,5 0b B2t15t
OGH 29. 10.2014,7 Ob t61l14y
oGH 26. lt.2014,7 0b 184114f

DISPUTE RESOLUTION

oGH 30. 6.2015,10 ObS 64115g
oGH 27. B. 2015, 1 0b 1 15115s

24. 3.20t5,4 Ob 28lt5v
24. 9. 2015,9 ObA B9l15 a

oGH 30. 7.2015,8 0b 75t15k

oGH 30.7.2015, B Ob 68/15f
oGH 15. 7. 2015, 3 0b 124115 d

. Zurückweisung wegen Verspätung bei gesetzwidrig erreiher Fristersüeckung

. Kein-\)liderspruch gegen VU nach Einspruchserhebung im Eûropäischen
Mahnverfahren

. Sicherheitsleistung trotz ausreichender Bescheinigung des Anspruchs

. Vertragsauflösungsrecht des Insolvenzverwalters unabhängig von der
Zusammensetzung der Generalversammlung

' Mittlerweiliger Stellvertreter des Rechtsanwalts kann nicht als dessen

Insolvenzverwa.lter bestellt werden
. Gemeinsame Mitgliedschaft im OCV bewirkt keine Befangenheit
. Ausschließliche Zuständigkeit nach der EuGWO bei Verletzung

miewertraglicher Pflichten
. Bescheinig-ung nach der EuGWO ist wie eine Vollst¡eckbarkeitsbestätigung

zu behandeln

1045
1047
1048
1049
r049
1049
1050

1 050
105 1

1052

1053

"1054

OGH
GHo

1056

1056
1057

1057

1057
1058

1 058

1 058
OGH 17. 9.2015,3 Ol: 1.521r5x



'r

\ÞU
a

a

Über Risikofaktoren in Kapitalmarktprospekten
Roman Hager

OGH 21. 4.2015,3 Ob 36lt5p

oGH 27. 4.20t5, 6 0b 32tr5x
oGH 31. 8.2015, 6 0b 142t15y

Das neue europáische Markenrecht
Thomas Jaeger / Jonas $Teller

oGH 11. 8. 2015, 4 0b 75/15 f
OGH i1. B. 2015, 4 Ob 107 115 m

U

GESELLSCHAFTSRECHT

ro59

t064
r064

. Haftung von Abschlussprüfern - keine vertragliche Verkürzung der ftinfah-
rigen Verjährungsfrist

. Keine Rekurslegitimation des gelöschten GmbH-Geschäftsfùhrers

. Teilnahmerecht von Beratern und externen Sachverständigen an der P¡ü-
fungsabschlusssitzung des Genossenschafts revisors (Ingo Kapsch) t065

WETTBEWERBS- UND IMMATERIALGUTERRECHT

t066

r070

OGH
OGH
OGH

11.8.201
i1. 8.201
11.8.201

5,4
5,4

Ob 247114y
Ob l21l15w
Ob 63lt5s

. Zur möglichen Verwirkung namensrechtlicher Ansprüche und zum (noch
immer) fehlenden Anspruch auf Domainübertragung (Dominiþ Hofmarcher)

. \Øerbung mit ,,ab"-Preisen und ,,Vorzugsangeboten" für Pauschalreìsen
(Michael Voller)

. Zum U$ØG-Rechtsschutz iZm Vergabeverfahren (Dominih Hofmarcher)

. Irreführende tWerbung mit Zertifizierungen (Michael \Yoller)

. Löschung der Marke KORNSPITZ Íìir Endverbraucherprodukte
(Ch ristian Schumacher)

. Territorialer Schutzumfang der bekannten Gemeinschaftsmarke
(C h risti an S c bumach e r)

. EuGH: Jeder Tag zählt - Ztr Berechnung der Laufzeit beim ergänzenden
Schutzzertiffkat (Barbara Hieger)

1072
1075
1076

1087

1089

1 106
1 108

EUGH 3. 9.2015, C-1251t4
1078

t078

1080

ARBEITSRECHT

1081

1084

STEUERRECHT
r,¡; CHECKLISTE: Steuermaßnahmen zum Jahresende (Bilanzstichtag) 1092

Sabine Mairhuber / Gabriele Holzinger
EuGH-Rechtsprechungsübersicht: Neues zur lJmsatzsreuer 1097
Jasmin Kollmann / Karoline Spies / Laura Turcan / Draga Turió
OGH zum Fruchtgenussrecht - Problem frir die Grunderwerbsteuer? 1101
Daniel Varro

VwGH 17. 12.2014,201011310115 . VwGH zur Angemessenheit der Haftungsprämie für Komplementär-GmbH
(ürgen Reinold) 1102

VwGH 1. 9. 2015, 201211510105 . Vorsteuer und S7'ohnraum für Gesellschafrer-Geschäftsführer
(Marhus Knechtl)

. VfGH: Immobilienertragsteuer Íiir Alwermögen nicht verfassungswidrig!
(Lukas Mechtler/Erik Pinet)

. Tausch oder Schenkung von Grundstücken (Nadine Oberbauer)

1 105
vfGH 25. 9.2015, G 11U2015

OFFENTLICHES WIRTSCHAFTSRECHT

Zur Ftage der Anwendbarkeit der GewO auf selbständig miträtige Gesellschafter I I 10
Friedrich Filzmose¡ / Josef 

lMagner

Kein Auskunftsrecht bei Videoüberwachung? lll2
A¡dreas Gerhartl
YwGH 22. 6.2015,201510410002 . Betriebsanlagenrechtliche Nachbarstellung wegen regelmäßigen ,,Gartelns"

(Edmund Primosch) 1ll4
YwGH 25. 6. 2015, Ro 201,510710007 . Teilweise Verlegung des Gerinnes eines öffentlichen Gewässers

(Edmund Primosch) 1115
VwGH 4. 8. 2015, Ro 20 14106/00 1 0 . Rückübereignung durch Aufhebung des Enteignungsbescheids

(Edmund Primosch) ll15

EuGH 6. 10.2015, C-47rlI4

Haft ung ftir Scheinunternehmen
Christoph lViesinger

Rechtsfragen des Überstundenpauschales
Andreas Gerhartl

OGH 27 . 8. 2015, 9 ObA 92115 t . Keine Anrechnung von Sachbezúgen auf das kollektiwertragliche
Mindestentgelt

OGH 27 . 8. 2015, 9 ObA 87115 g . Bemessung des Schadenersatzes bei diskriminierender Auflösung
in der Probezeit

BFG 31. 8.2015, RVt3100571J2015

Neues aus Eutopa - Aktuelle Rechtsetzung und Entscheidungen der EU
Ulrike Giera / Maximilian Hautzenberg / Markus-Florian Rurimel
Rote Ampel am Datenhighway: Der EuGH kippt ,,Safe Hubor"
Günther Leissler / Veronika \Øolfbauer

Rechtsprechungsûbersicht Europáische Gerichte
Agnes Balthasar-Wach

EUROPA

1116

t1t7

1119

INHALÏ

ecolex 20] 5 1



-l

l'
i.t
!:.

NJVI/-lnhalt ,xtt

Aufsätze
Paul T. Schrader

Haftungsrechtlicher Begriff des Fahrzeugführers bei zunehmender Automatisierung
von Kraftfahrzeugen
Autonome Fahrzeuge sind ein derzeit heiß diskutiertes Thema, viele Rechtsfragen sind aber noch nicht geklärt. Der
Autor analysiert, wie sich verschiedene Grade von Automatisierung auf die straßenverkehrsrechtliche Haftung auswir-
ken; bei vollständiger Autonomie plädiert er für die Entlastung des Fahrers und eine zusätzliche Haftung des Herstellers.
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Während Waffenbesitz für Jäger und Sportschützen in den meisten Fällen erlaubt wird, ist das Führen von Waffen
außerhalb der eigenen Råumlichkeiten nur in Ausnahmefällen zulässig. Davon nicht leicht abzugrenzen ist der bloße
Transport der Waffe. Der Autor erläutert die waffenrechtlichen Voraussetzungen und klopft sie auf ihre Praktikabilität ab.
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. Familienrecht: Das zuständige Gericht in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen
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Aufsätze
Roland Schwarze

Die Kostentragung für die Untersuchung eines unbegründeten Störungsverdachts
Mängelrügen werden oft auf unklarer Tatsachengrundlage erhoben. Unklar ist auch, wer die Untersuchungskosten zu

tragen hat, wenn sich ergibt, dass keine vom Schuldner zu vertretende Störung vorliegt. Der Autor beleuchtet die Un-

tersuchungspflichten des Schuldners; hinsichtlich der Kosten plädier1 er für einen bereicherungsrechtlichen Ausgleich.

Nikolas Klein

Ein Apfel unterm Birnbaum? - Rechtsfolgen des Handelns bei fehlendem oder fehler-
haftem Rechtsformzusatz
Wie haftet derjenige, der für eine Kapitalgesellschaft auftritt und dabei nicht oder falsch auf die Haftungsbeschränkung
hinweist? Den Streitstand dazu - Rechtsscheinhaftung analog S179 BGB oder culpa in contrahendo - analysied der
Autor und entwickelt ein eigenes Haftungskonzept, das die Schutzwürdigkeit des Vertragspadners in den Blick nimmt.

Dietmar Marscholleck

Das GesetzzurVerbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes
Ende November trat ein weiterer Baustein der Verfassungsschutzreform in Kraft. Der Autor erläutert die Neuregelun-
gen, mit denen das Bundesamt für Verfassungsschutz als Zentralstelle stärker konturiert wird. Kritisch beleuchtet er
zudem die neuen Regelungen zur Verbesserung des lnformationsflusses und zum Einsatzrahmen für Vertrauensleute.
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(BGH, NJW 2015, 3151)
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Kreativität fördert
Unverwechselbarkeit

Kunst und Kultur sind zu wichtigen Falio-
ren für die Stadtpolitik geworden, Sie wer,
den eingesetzt, um einzelne Stadtteile zu
beleben, Touristlnnen anzuziehen und ein
innovationsfreundliches Klima zu schaffen.
Kunst und Kultur werden in vielfältiger
Weise als Standortfaktoren eingesetzt.
Museen sind zu zentralen städtischen
lmagefaldoren geworden u nd öffentliche
wie private Bauten enegen mit prestìge-
trächtiger und auffallender Architeldur Auf-
merksamkeit. Kunst und Kultur bieten der
Stadt eine U nverwechselbarkeit,
Kultur wird aber auch als identitäts- und
sinnstiftend von den Bewohnerlnnen er-
lebt. Sie wird oft eingesetzt, um ganze Ge-
biete (neu) aubuweften Auch im Ringen
um qualifizierte Arbeitskrafte wird auf die
Faktoren Kultur und Lebensqualität ge-
setzt. Darüber hinaus wurde erkannt, dass
kreative Milieus wichtige gesellschaftliche
Experi mentierfelder darstellen. /nsbeson-
dere um zuveckfrei Neues zu erproben, um
neue Themen- und Problemstellungen zu
erörtern und um vor Oft eine kreative At-
mosphäre entstehen zu lassen, die wiede-
rum auf andere Bereiche ausstrahlt. Städte
sind mit ihren vielen unterschiedlichen
Facetten oft Kulisse und Ort, wo Realitäten
neu er-funden, interpretieft und erkämpft
werden. Städte bieten lnspiration und vor
allem Freiheit,

a
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österreichischer
Städtebund

Mit Wissen und
Persönlichkeit die
Z¿kunft" formen

Bildung war seit jeher Quelle des Wohl-
stands in unserem Land, Umso mehr ist es
geboten, alle Anstrengungen gemeinsam

zu unternehmen, Ltm unseren Kindern alle
erdenklichen Möglichkeiten des lzúlssens-

etwerbs und der Persönlichkeitsbildung
von fruh auf zu eröffnen. Mit der alduell
besch/ossenen Bildungsreform sind auch
die stru ktu rellen Voraussetzu ngen dafü r
geschaffen worden, Der Osteneichische
Städtebund begrüßt Neuerungen wie das
verpflichtende zueite Ki ndergaftenjahr so -

wie die Modellregionen der gemeinsamen

Schule bis zum 14. Lebensjahr. Auch der
verstärlden Schulautonomie wu rde Rech -

nung getragen - mehr Mitspracherecht
bei Lehrerlnnen - Bestel lungen, Fü nfjahres -

verträge für Direktorlnnen und die höhere
Egenständigkeit einzelner Schulen in den
Bereichen Pädagogik, Organisation, Perso-
nal und Finanzen. Bei der lange zuischen
Bund und Ländern diskutierten Frage der
Vervvaltung hat man einen sinnvollen Kom-
promiss ezielt, nämlich die Zusammen-
legung der Bundes- und Landesbehorden
unter das Dach einer gemeinsamen Bil-
dungsdirel<tion von Land und Bund. Mit
diesem Reformpaket wurden viele Bereiche
verbesseft und die Weichen für die Wis-
sensgese//schaft der Zukunft gestellt,

Bürgermeister Dr. Michael Häupl

Präs¡dent des Òsterreichischen Städtebundes
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Praxistipp

+ Editorial
Von Walter Leiss

137

F[uchtIinge
't Flüchtlinge und lntegration 140
Rechtlich und praktisch Relevantes für Gemeinden
Von Susanne Knasmüller und Lukas Diem

+ Zur Rechtmäßigkeit von sektoralen absoluten Bettelverboten
auf Gemeindeebene 144
Im Jahr 2012 stelTte der VfGH die Bundesverfassungswidrigkeit landesweit geltender absoluter Bettelverbote
fest, woraufhin sämtliche generellen absoluten Bettelverbote aus den Landesgesetzen verschwanden. Man-
cherorts finden sich auf bestimmte örtliche Bereiche beschränkte absolute Bettelverbote allerdings in Ver-
ordnungen von Gemeinden. Am Beispiel der Stadt Salzburg wird im Beitrag die Rechtmäßigkeit derartiger
sektoraler absoluter Bettelverbote untersucht und auch ein Blick auf die diesbezügliche Rechtslage in den
übrigen Landeshauptstädten und in Wien geworfen.
Von Gernot Haidenhofer

Steuer-Radar 149

Judikatur
{ Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin , . . 152
Dem Gehsteigbeitrag nach dem Sbg AnliegerleistungsG ist auch dann der ganze Bauplatz zugrunde zu legen,
wenn nicht alle zum Bauplatz zusammengefassten Grundstücke an die öffentliche Verkehrsfläche grer:Lzen
(VwGH 30. 6. 20rs, 20131 L7 1 009s).
Auch ein Terminal gilt als Spielapparat, wenn der Bedienung dieses Geräts ein Unterhaltungswert zukommt
(VwGH 29. 7. 20ts, 2013 I t7 I 0020).
Eine Veranstaltungsstätte wird auch dann insgesamt fiir Publikumstanz genutzt, wenn sie in einen Tanzbe-
reich und einen Barbereich unterteilt ist (VwGH 29. 5. 2015,201311710302).
Nach dem Tir VergnügungssteuerG unterliegt das Ausspielen von Geld oder Gegenständen nur dann der
Vergnügungssteuer, wenn für die Teilnahme an der Ausspielung Eintrittskarten oder sonstige Ausweise
zu lösen sind (VwGH 29.8.2015,207311710300).
Von Stefan Leo Frank

Steuerrecht
+ Abgabenrechtliche Gemeinnützigkeit als interessanter Aspekt
fürBetriebegewerblicherArl ....,.... 156
Steuerliche Begünstigung in der Umsatzsteuer kann durch gemeinnütziges Organisationsstatut
erhalten werden
Das SteuerÍeformgesetz 20I5l16 sieht ua eine Einführung eines |3o/oigen MWSt-Satzes für Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Kultur vor. Die bislang flir Betriebe gewerblicher Art von KöR in der Praxis nicht
relevanten abgabenrechtlichen Begünstigungen für gemeinnützig geführte Einrichtungen im Sinne der
SS 34ff BAO gewinnen an Attraktivität. Handlungsoptionen und deren Auswirkungen werden im Beitrag
dargestellt.
Von Christoph Nestler

Offentliches Recht
t Zur Bedeutung des Bundes-Behinder.tengleichstellungsgesetzes
für die Gemeindeverwaltung
Auch die Gemeinden müssen Maßnahmen zugunsten von Behinderten ergreifen. Aber welchen Vorschrif-
ten unterliegen sie in dieser Hinsicht?
Von Bernhard Raschøuer

mit
Fraxistipp
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+ Die Anfechtung des Stmk Gemeindestrukturreformgesetzes
eine formale Betrachtung , . 166
Mit 1. 1. 2015 fanddie Stmk Gemeindestrukturreform ihren Abschluss. Die Zahl der Gemeinden wurde von
542 auf 287 gesenkt. Zuvor musste das Stmk Gemeindestrukturreformgesetz, mit dem (Kleinst-)Gemeinden
zwangsweise fusioniert wurden, einer umfassenden verfassungsgerichtlichen Überprüfung standhalten. Die
Entscheidungen des Höchstgerichts laden zu einer näheren formalen Betrachtung ein.
Von Martina Schlögl

+ Ungültigkeit von Gemeinderatsbeschlüssen nach
steiermärkischem Gemeinderecht . 172
Gibt es durch die Novelle der Steiermärkischen Gemeindeordnung 2010 eine Sanierung von ungültigen Ge-
meinderatsbeschlüssen ?

Von Bernd Wíeser

å Nachträgliche Änderungen bei UVP-pflichtigen Vorhaben 174
Umweltrechtliche und vergaberechtliche Vorgaben
Die nachträgliche Abänderung von Vorhaben, die bereits eiirem Umwelwerträglichkeitsprüfungsverfahren
unterzogen wurden, stellt Projektwerber regelmäßig vor komplexe umweltrechtliche Abgrenzungsfragen.
Öffentliche Auftraggeber stehen vor der Schwierigkeit, zusätzlich auch die vergaberechtlichen Vorgaben be-
rúcksichtigen zu müssen.
Von Wolfrøm Schachinger, Johann Hwezda und Katharina Dabernig

Nachbanrecht
+ Der nachbarrechtliehe Ausgleichsanspruch gem S 364aABGB (analog) 179
Verschuldensunabhängiger Schadenersatzanspruch bei Béeinträchtigungen durch eine behördlich
genehmigte Betriebsanlage
Ein Grundstückseigentümer, der durch Immissionen einer behördlich genehmigten Betriebsanlage gestört
wird, muss diese Immissionen grundsätzlich dulden. Der Unterlassungsanspruch gem g 364 Abs 2 ABGB ist
auf Grund der behördlichen Genehmigung entzogen. Als Ersatz für diese Duldungspflicht gewährt S 364a
ABGB einen verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruch, sofern durch die Immissionen ein Scha-
den verursacht wird. Im Beitrag werden die Voraussetzungen und Grenzen eines solchen Anspruchs anhand
aktueller Beispiele aus der Rsp dargestellt.
Von Martina Schickmair

Finanzienung
t Zinssicherungsstrategien für Kommunen . 187
fede Finanzierung und jede Veranlagung ist unvermeidbar mit Risiken verbunden, das beginnt bereits bei
Krediten mit.variabler oder fixer Verzinsung. Für jede Kommune ist daher ein aktives Schulden- und Liqui-
ditätsmanagement für eine nachhaltige ökonomische Steuerung eines Kreditportfolios unabdingbar. Ent-
sprechende Grundlagen orientieren sich am Spannungsdreieck zwischen de¡ Wünschen des Kreditnehmers
bezüglich Sicherheit, Partizipation und Kosten.
Von Rainer Bacher

¡nit
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+ Die Urlaubsrepublik. Die Zukunft des Tourismus ¡n Österreich
Von Peter Zellmann und Sonjø Mayrhofer

Standards

191
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Urteil vom 24.4.2015 - 33 O 141/13
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Urteil vom 28.4.2015 - 425 C 1013/15
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Urteil vom 12.3.2015 -lZR84/14
OLG Frankfurt/M.: lrreführende lnternetwerbung mit Hinweis auf
langjährige Firmentradition
Besch luss vom 7 .9 .2015 - 6 U 69/15
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LG Berlin: Verwendung einer Marke bei Suchanfragen auf Verkaufs-
plattform
Urteil vom 2.6.2015 -91 O 47/15

LG Düsseldorf: Falsche Angaben in einem Vergleichsportal für
Hotelpreise
Urteil vom 6.5.2015 * 12 O 337/14
LG Düsseldorf:Täuschung durch Anhängen an fremde Angebote bei
Amazon - Badeenten
Urteil vom 15.4.2015 - 2a O 243/14

BGH: Zugänglichmachung und Vervielfältigung digitalisierter Werke -
Elektronische Leseplätze I I

Urteil vom 16.4.2015 -l7R 69/11

BGH:Zulässigkeit der Übernahme von Musiksequenzen als

H intergrund-Loops für Rap-Stücke - Goldrapper
Urteil vom 16.4.2015 - I ZR 225/12
OLG Köln: Produktfotos beiAmazon
Urteil vom 19.12.201 4 - 6 U 51 /1 4

LG München l: Keine Haftung des Plattformbetreibers für
Urheberrechtsverletzungen der hoch ladenden Nutzer
Urteil vom 30.6.2015 - 33 O 9639/14
LG Mannheim: Ausschließliche Lizenz zum Vertrieb eines Werks in
körperlicher Form
Beschluss vom 18.5.2015 -l O 81/15
EuGH: Videosequenzen auf einer Subdomain als audiovisueller
Mediendienst - New Media Online
Urteil vom 21 .10.2015 - C-347/14
BGH: Mitteilung von dynamischen lP-Adressen an Ermittlungs-
behörden
Beschluss vom 20.8.2015 - StB 7i15
BGH; Befangenheit wegen privater Mobiltelefon-Nutzung wåhrend
der Sitzung
Urteil vom 17.6.2015 - 2 StR 228/14
BG H : Beurtei I ung ei nes Telemed ienangebots - Tagesscha u-App
Urteil vom 30.4.2015 - I ZR 13/14 m. Anm. KLEIN
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Beschluss vom 7 .5.2015 - 3 Ws 168/15
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Beschluss vom 27 .4.201 5 - 1B W 591/15

BFH: Einspruchseinlegung per E-Mail ohne qualifizierte elektronische
Signatur
Urteil vom 13.5.2015 - lll R 26/14 (Ls.)

FG Baden-Wü rttemberg : Fristen bei,, ELSTER"-Datenü berm ittl ung
Urteil vom 17 .8.2015 - 9 K 2505/14 (Ls.)
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Telea rbeitsplatzes
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Die MR-Hefte ab dem Jahrgang r995 und MR-
lnt ab zoo4 stehen fi.¡r die Abonnenten im Onli-
neportal ,,MuR digital" zum Abruf bereit.

Die Abonnenten können dort nach Auf-
sätzen und Entscheidungen chronologisch
oder nach Stichworten bzw. Geschäftszahlen
suchen und sich diese online anzeigen lassen.
Die Eingabe zB des Suchwortes ,,Cegendar-
stellung" bringt über 8o Einträge (Entscheidun-
gen, Beiträge), die von der Ergebnisliste her
direkt aufgerufen werden können.

Die Beiträge und Entscheidungen wur-
den rückwirkend bis r 995 erfasst und ver-
sch lagwortet. Die Darstel I u n g i m On I i ne-Portal
greift auf die pdf-Dateien der Druckversion zu,
d.h. man erhält als Nutzer den Artikel in der
Darstellung angezeigt, wie er im Heft erschie-
nen ist und kann ihn dann auch ausdrucken.

325

Die Darstellung der pdf-Heftseiten erfolgt mit-
tels eines integrierten Viewers, der die Seiten
identisch mitdem pdf anzeigt.

Die MR-Abonnenten können das neue
Angebot drei Monate lang unverbindlich und
gratis testen. Entscheidet sich der Abonnent
nach Ablauf des Testzeitraums fur die fortlau-
fende Nutzung, wird zusätzlich zum Abo ein

Jahres-Pauschalentgelt von EUR 5o,-- zzgl.
20 %o MWSI. für den technischen Betrieb ver-
rechnet.

Bei lnteresse erhalten Sie vom Verlag
eine Zugangskennung. Pro Abonnement wer-
den z Zugangskennungen vergeben, die paral-
lel genutzt werden können.

Anmeldung mit dem Formular oder per
M ail a n : verlag@ med ien-recht.com oder telefo-
nisch or/5o527 66)

An meld u ng zum On I i ne- Portal,, M u R digital" (3-monatiger u nverbind l. Test)

Name, Firma des Abonnenten

Angabe der Kontaktperson für Rückfragen (mit
Telefon-N r.)

\)fenn Sie das Abo ,,Medien und Recht" über eine
Buchhandlung beziehen, bitte Angabe der
Buchhandlu ng

MUR digitol: das Recherche-Portal

nr,, &, r

E-Mail-Adresse Datum, Unterschrift
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Ermittlung der Bedarfe im Kinderzugschlagsrecht - Verteiiung der
Unterkunftskosten bei Haus mit mehreren ìØohneinheiten
(LSG Søchsen Urt. u.2.7.2015 - L 3 BK 3/12 - mit FoÞus)
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VerfahrensgebUhr - Verfahren vor dem Güterichter
(LSG Hessen Bescbl. u. 26.L0.2015 - L 2 SO 95/15 B)
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Fachanwalts-Lehrgang

S hr

Frankfurt/n. snt 7 4.04,207 6

Berlin start:'10,11,2016

91,4

919

9L9

919

919

920

920

920

Mit dieser Ausgabe verbreiten wir folgende Beitagen:

- Erich Schmidt Vertag GmbH & Co. KG

- Verlag C.H.BECK

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!
#

c¡r¡scK

Beilagen

ll/eitere lnformatíonen finden Sie unter www.ARBER-seminare.de

Lehrgangsanze¡gen auch online!
lhre Lehrgangsanzeige ersche¡nt auch ontine unter

www.beck-ste[[enmarkt.de/lil/eiterbildung

. Erhcihte Re¡chweite durch Online-Präsenz von ó Wochen

. Präsentat¡on als Teaser- und Layout-Var¡ante

. VerL¡nkung auf URL, fatts angegeben
&

C.H.BECK

NZS
Neue Zeitschrift für Sozialrecht

zur Aufnahme in Datenbanken, das
Recht zur Speicherung auf elekt¡o-
nischen Datenträgern und das Recht
zu deren Verbreitung und Verviel-
fältigung sowie das Recht zur sonsti-
gen Verwertung in elekt¡onischer
Form. Hierzu zählen auch heute
noch nicht bekannte Nutzungsfor-
men. Das in g 38 Abs. 4 UrhG nieder-
gelegte zwìngende Zweitverwertungs-
recht des Autors nach Ablauf von
12 Monaten nach der Veröffent-
lichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Âlle in
dieser Zeitschrifr veröffentlichten Bei-
träge sind urheberrechtlich geschützt.
Das gilt auch für die veröffentlichten
Gerichtsentscheidungen und ihre Leit-
sätze, denn diese sind geschützr, so-
weit sie vom Einsender oder von der
Schriftleitung erarbeitet oder redi-
giert worden sind. Der Rechtsschutz
gilt auch gegenüber Datenbanken und
ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil
dieser Zeitschrift darf außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlags in irgendeiner Form
vervielfältigt, verbreitet oder öffent-
lich wiedergegeben oder zugänglich
gemacht, in Datenbanken aufge-
nommen, auf elektronischen Daten-
trägern gespeichert oder in sonstiger
Weise elekrronisch vervielfältigt, ver-
breitet oder verwertet werden.

Anzeigenabteilung: Verlag C.H.BECK,
,Arzeigenabteilung, Wilhelmstraße 9,
80801 München, Postanschrift: Post-
fach 40 03 40,80703 München.
Media-Beratung; Telefon (0 89) 3 81
89-687,'lelefax (0 89) 3 81 89-589.
Disposition, Herstellung Anzeigen,
technische Daten: Telefon (0 89) 3 81
89-598, Telefax (089) 38189-599,
E-Mail anzeigen@beck,de
Veranrwortlich für den Anzeigenteil:
Bertram Götz.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, \ù7il-

helmstr.9, 80801 München, Post-
anschrift: Postfach 40 03 40, 80703
München, Telefon: (0 89) 3 81 89-0,
Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98, Post-
bank München: Nr.6229-802, BLZ
700 100 80.
Amtsgeiicht München, HRA 48 045.

Erscheinungsweise: Zweimal im Monat.

Bezugspreise 2015: Jahresabo € 329,-
(darin € 21,52 MwSt.). Vorzugspreis
für N.fW- und NZA Bezieher sowie
für Studenten (fachbezogener Stu-
diengang) und Referendare € 299,-
(darin € 19,56 MwSt.). Einzelheft
€ 16,- (darin € 1,05 MwSt.). Ver-
sandkosten jeweils zuzüglich. Die
Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn
eines Bezugszeìtraurnes. Nicht einge-
gangene Exemplare können nur in-

nerhalb von 6 VØochen nach dem Er-
scheinungstermin reklamiert werden.
Jahrestitelei und -register sind nur
noch mit dem jeweiligen Heft liefer-
l¡ar.

Bestellungen über jede Buchhandlung
und beim Verlag.

KundenSeniceCenfer:
Telefon: (0 89) 3 81 89-750,
Telefax: (0 89) 3 81 89-358.
E-Mail: bestellung@beck.de

Zweiwochensch¡ift für die anwaltliche,
betriebliche, behö¡dliche und gericht-
liche Praxis

Verantwortlicher Schriftleiter:
D¡. Gerhard Knorr
Merseburger Str. 8 a
80993 München
Tel. (0 89) 1,49 35 78 priv.
E-Mail: Knorr.nzs@gmx.de

Mitarbeiter der Redaktion:
Karl Habermann, Ltd. MR a. D.
Günther Macht, Ltd. MR
André Scharrer, RiArbG

Manuskripte: Manuskripte sind an die
Redaktion zu senden. Der Vedag
haftet nicht fùr Manuskripte, diã
unvedangt eingereicht we¡den. Sie
können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigefügt ist. Die
Annahme zur Veröffentlichung muss
schriftlich erfolgen, Mit der Annahme
zur Veröffentlichung überträgt der
Autor dem Verlag C.H.BECK an sei-
nem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive,
ràumlich und zeitlich unbeschränkte
Recht zur Vervielfältigung und Ver-
breitung in körperlicher Form, das
Recht zur öffentlichen \Wiedergabe

und Zugänglichmachung, das Recht

Abbestellungen
Jahresschluss

müssen 6 S/ochen vor
erfolgen.

Adressenänderungen: Teilen Sie ms
rechtzeitig Ihre Adressenänderungen
mit. Dabei geben Sie bitte neben dem
Titel der Zeitschrift die neue und die
alte Ad¡esse an.

Hinweis gemäß g 7 Abs. 5 der Post-
dienste-Datenschu¿verordnung: Bei
Anschriftenänderung des Beziehers
kann die Deutsche Post AG dem Ver-
lag die neue Anschrift auch dann
mitteilen, wenn kein Nachsende-
antrag gestellt i'st. Hiergegen kann
der Bezieher innerhalb von 14 Tagen
nach Erscheinen dieses Heftes bèim
Verlag widersprechen.

Druck: NOMOS Druckhaus, In den
Lissen 12, 76547 Sinzlneim.



Ai'-.-.r,

a

Die Sozial-
gerichtsbarkeit

Zeitschrift für das
aktuelle Sozialrecht

n\2.1 5 62.Jahrgang
Seiten 649 - 7OB

Inhalt
ì eoltoRlRt

AUFSÄTZE

AKTUELLE ENÏSCHEIDUNGEN

RECHTSPRECHUNG MIT ANMERKUNGEN

OPFERFNTsCHÄDIGUNG

GRUNDSICHERUNG FÚR ARBFITSUCHENDF

KRANKENVERSICHERUNG

UNFALLVERSICHERUNG

KURZ NOTIERT

GESAMTSCHAU

Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe

Prof. Dr. Susonne Peters-Longe

Rechtsprobleme rund um das persönliche Budget

D r. Ernst-J ü rgen Borch ert
Die Menschenwürde ist unverbindlich

Dr.0lof Schmitt

Die Garantie des gesetzlichen Sozialrichters

Gero Bsrtsch /Lors Hillmqnn
Unfallversicherungsrechtliche Folgen eines Behandlungsabbruches bei

Wach komapatienten

Ubersicht über die jüngste Rechtsprechung

Bundessoziolgerich

Bq n kü berfo I I / Sch recksch usspi sto I e

S 1 OEG;55 54,55 SGG

Urteil des 9. Senats des BSG vom'16. 12.2014- B 9V 1/13 R -
Anmerkung von Prof. Dr. Cqrsten Wendtlond, Mühlheim om Moin

Einkom men f Berei nigu n g
S11 SGB ll a.F.;S2 Abs. 2Alg ll-Va.F.;511bSGB ll

Urteil des 14. Senats des BSG vom 17.7.2014 - B 14AS 25/13 R -
Anmerkung von Prof. Dr. jur. Jens Löcher, Wiesboden

Altersh öch stg renze f Stu d enten

5 5 Abs. 1 Nr.9 SGBV

Urteildes 12. Senatsdes BSG vom 15.10.2014 - B 12 KR 17112R-
An m e rku n g vo n J q n q Sch dfe r- Ku czyn ski, F ro n kfu rt f M o i n

Ste rbe h i lfe / H i nte rb I i eben e n re nte
SS8, 63ff., 101 SGBVII; 51901a BGB; Art.1 GG

Urteil des 2. Senats des BSG vom 4.12.2014 -B2U 18/13 R -
Anmerkung siehe Besprechungsoufsotz von Gero Bortsch, Bqyreuth f Lars Hillmonn,

Boyreuth, obgedruckt in diesem Heft S.669 ff. 

-

649

655

662

669

678

683

690

696

702

lst vergessen schon dement? 7oB



Ðj+238

Recht
,

I
aI

I

Wissenschaftl iche Zeitsch rift
für Arbeits- und Sozialrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Olaf Deinert und

Prof. Dr. Rüdiger Krause,

lnstitut für Arbeitsrecht
der Georg-August-Universität

Göttingen

Abhandlungen

Gesetzesbindung und Richterrecht in der Rechtsprechung des EuGH

Egils Levits

Richterrecht und Gesetzesbindung

Brun Otto Bryde

Der Rechtsgrundsatz der Solidaritåt

Alain Supíot

Beschäftigung als geldpolitisches Ziel der Europäischen Zentralbank

Markus Roth

Rezensionsaufsåtze

Clemens Höpfner, Die Tarifgeltung im Arbeitsverhältnis - historische,

ökonomische und legitimatorische Grundlagen des deutschen

Koalitions- und Tarifvertragsrechts -
Hartmut ?etker

Groskreutz, Kocher ua., Das Recht auf eine selbstbestimmte

Erwerbsbiographie

Marita Körner

Zusammenfassungen (Abstracts) / Vorschau

in Zusammenarbeit mit

'luGo 
SlizHErrE¡ lrsfrruf

rttR ARaËrrsnrcHT

seite I 21

se¡te 128

se¡te 133

se¡te 141

seite 150

se¡te 155

se¡te 159

BUND
VE R LAG

www.soziales-recht.eu

Ausgabe 4 Dezember 2015 5. Jahrgang lssll 2193-5157



ln diesem Heft

Min isterrat besch ließt Regieru n gsvorla ge zum Abgabenänderun etz 2O75 7577

Regierungsvorlage zum Gemeinn ützigkeitsgesetz 201 5 passiert Ministerrat 1 518

Schwerpun kt Steuerreform: Das Registrierkassen-Toh uwaboh u (Hackt) 7579

Änderung der Verordnun g zur Durchführung des AVOG 2010 1523

Topthema: Steuers parcheckliste 2O75 (Keppert) 7524

Steuerlíche lm plikationen von ,,Sweat Equity/Money" in österreich (Gloser, Hölz[) 7543

Zurechnung von Einkünften bei zwischen geschalteter GmbH 1547

lst Strafschadenersatz abzu gsfä h i g? (G e b ets ro i th e r) 7544

Bewertung des Wohnu ngsgebrauchsrechts als Gegenleistung 7554

Liebhaberei bei einer Eieentumswohnuns 7554

Stundungsantra g nach Ablauf der Stundungsfrist 7554

U msatzsteuer-Update: Hightights aus dem Salzburger Steuerdialog 2O15 (M. Mayr) 7555

Kein e Differenzbesteuerun g bei in nersemeinschaftlich er Lieferu ng an den Wiederverkäufer 7562

BAO-Uodate: Ereebnis unterlage zumSalzburser Steuerdialog 2075 (Ritz, Koran) 7563

Ein gesch rän ktes Beschwerd erecht segen abseleitete Bescheide 1 568

Verbot der Tatprovokation (Fellner) 7569

Aktuelles aus dem Wirtschafts- und Finanzstrafrecht - ein Blick in die Novembera ussabe der ZWF 7577

Die englische Limited in der österreichischen Praxis 7572

Entgegennahme von privaten Sendunge n im Rahmen einer Rechtsanwaltsgeseltschaft 7577

Fam ilien untern eh men als Rückgrat der Wirtschaft 7577

Aus der iünesten Rechtsprechung (aktuelle Steueriud ikatur) .7574

r VfGH: Abgabenbefreiung der öBB
r VfGH: Abgabenverwaltung Wien
r VfGH: Nö Tourismusgesetz
I VfGH: lmmobilienertragsteuer
I VfGH: VO zum DBA Liechtenstein
I Betriebsausgaben: Subventionen

r AgB: Unterhaltsleistungen
r Rückstettung: Liftanlage
I Verfahren: Beweiswürdigung
r Gestaltungsmissbrauch
¡ Vorsteuerabzug: Kosten beitrag

lmpressum:
Siehe letzte Umschlagseite

lnhattsverzeichnisdienst per E-Mait.
An meld ung unter http:l/www.tind everlag.at/ n ewstetter/an m eld u n g/ neu/

Redaktion: Prof. Gerhard Gaedke/Dr. Gerhard Kohler
Dr. Christa Lattner/Mag. Stefan Menhofer
Dipl.-Kfm. Eduard Müller/Dr. Michael Tumpel

Tet. Redaktion: +43 7 24 630, Fa* DW 51
E-Mait Redaktion: redaktion@lindeverlag.at

Te[. Verlag: +43 724 630 Serie, Fax DW 23
Adresse: 121O Wien, Scheydgasse 24

SWK

o

o



r iTSt¡
4/2015

18. Jahrgang
Seiten 371-542

373

391

407

441

475

507

-J a

2

Herausgeber: Prof. Dr. Marc Bungenberg I Prof. Dr. Thomas Clegerich I Prof. Dr. Werner Meng I

Prof. Dr. Torsten Steln
Gründungsherausgeber: Prof. Dr- Dr. Dr. h.c. mult. Ceorg Ress

Europa-lnstitut der Universltät des Saarlandes ' Sektion Rechtswlssenschaft ' Postfach 15 rr 50 .

D-66o4r Saarbrücken

Schrlfdeltungl: AnJa Tra utrn a n n tt. M. (V. ¡.S.d.P")

Redaktlon: Sven Ballschmlede I Claudia Bieber tt.M. I Prof. Dr. Jürgen Bröhmer I Dr. Christlan von
Buttlar Ll-.M. I Prof. Dr. Chrlstlan Calliess M.A.E-S., LL.M.Eur. I Prof. Dr. lris Canor I Eileen Fuchs LLM. I
Dr. Franz-Werner Haas tLM. I Prof- Dr. Michael Hahn LL.M. I Chrlstiane Hilleshelm LLM.Eur. I
Dr. Robln van der Hout tLM. I André Husheer I Dr. Kai-Mlchael König I Tllmann Lahann Ll-M.Eur- |
Dleter Lang LLM.Eur. I Julia Legleitner LLM.Eur. I Prof. D¡. Maria Meng-Papantoni I Markus
Rauber LLM. I Dr. Simone Reiß | Rüdiger Sailer I Rupert Steinlein LL.M.Eur. I Dr. Anne Thles LLM. I
Norbert Tüllmann LLM. I Dr. Jörg Ukrow LL.M.Eur. I Sebastian Zeitzrnann LLM-

Inhalt

Manjiao Chi
A Long March towards Compatibility, Coherence and Consistency:
the Future of China's fnvestment Agreements

Robin van der FIout
Von Flu gh äfen, F r eizeitbädern und Fußballstadien -
Europäische Beihilfenkontrolle als Ersatzstrukturpolitik?

Anca D. Chirita
The Judicial Review of the European IJnion Industrial Cartels

Erin H. DuBose
The Implementation of the 2OO5 Hague Convention on Choice of Court
Agreements in the European lJnion: An Analysis of its Relationship
with the Brussels I-bis Regulation

Julia Villotci
National Constitutional Identities and the Legitirnacy of the European {Jnion -
Two Sides of the European Coin

Ulrich \Widmaier und Siegbert Alber
Das Streikverbot der deutschen Beamten im Spannungsfeld zwischen
Grundgesetz und Europäischer Menschenrechtskonvention -
Handlungsbedarf nach dem Steikrechtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts
vorn 24. Februar 2014

ZEUS 4/201s 371,



N
42L

Zak22l201s
LL. Jahrgang, 1-1. Dezember 20L5

IN AITER KÜRZE

Fi /,r

ìl
7
ül-

a

'í
I

)

INHALTSVERZEICHNIS

423

THEMA
Georg John: Das österreichische Pftichtteilsrecht und die EuErbVO 424

Theresia Fischer: Die neue Pauschalreiserichtlinie 428

GESETZGEBUNG
Aktuelle Gesetzesvorhaben (Stand: 3. 12. 2015) 432

U nterhaltsrechtliche Werte fü r 2016 433

Existenzminimum im Jahr 2016 433

Gerichtsgebü hren-Novelte 2015 434

RECHTSPRECHUNG

rMIET- UND WOHNRECHT

Keine Mietzinsanhebung wegen wechselnder Mitglieder des Mietervereins 435

Mietzinserhöhung aufgrund einer Wertsicherungsklause[ - verfrühtes Schreiben unwirksam 435

Kündigung der Mietwohnung wegen ausschließlich berufticher Verwendung 435

Keine Genehmigung einer Liftvertängerung, um beide Stockwerke einer Maisonette barrierefrei zugängtich zu machen 435

Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum - Nachweis und Wortlaut 436

r SCHADENERSATZ

Schadenersatz wegen Vertetzung einer Verwahrungspfticht - Beweislastverteilung 436

Beweislastverteilu n g bei Verstoß gegen vertragliche Verkehrssicherungspflichten 437

Beschränkte Ausnahme körpertich beeinträchtigter Personen vom Vertrauensgrundsatz 437

Verkehrsopferentschädigung nach Unfal[ einer in Österreich wohnhaften Person im EWR-Ausland 438

Keine Haftung desVerbandes derVersicherungsunternehmen füreinen Regressanspruch des Schädigers 438

Produkthaftung - Wartungszugang in der Zapfweltenabdeckung einer Iandwirtschaftlichen Maschine 439

IVERFAHRENSRECHT

Keine Heilu n g einer fehlerhaften Zuste[lverfügung 439

Ausnahmen vom Grundsatz der sachlichen Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 439

440TITERATURÜBERSICHT

zak.lexisnexis.at



Neu e kttschrift flir Gesellschaftsrecht
NZG 34/201s

lnhalt

Aufsätze P. Hommelhoff, Aktuelle Impulse aus dem europäischen Unternehmens-
recht: Eine Herausforderung für Deutschland 1329

R. R. Wierscå, Relative Gesellschafterstellung im Kapitalgesellschafts-
recht und Gesamtrechtsnachfolge - Erbfall, Verschmelzung, Aufspaltung i.336

B. Roth-Mingram, Corporate Social Responsibility (CSR) durch eine
AusweitungdernichtfinanziellenlnformationenvonUnternehmen I34I

Bericht

Zur Rechtsprechung

Literatur

Rechtsprechung

P er s onen ge s e lls c h aftsr e ch t

BGH 29. 9.15-il7R403/13

G. Burwitz, Neuere Entwicklungen im Steuerrecht - Steueränderungs-
gesetz 2015

J. Semler/K. von Schenck, Der Aufsichtsrat (M. Peltzer)

M. S. Rieder/R. A. Schütze/L.'Weipert, Münchener Vertragshandbuch
Band 3:'Wirtschaftsrecht II (L. Böttcber)

H. H. Dehmer, Betriebsaufspaltung (Red.)

A. Miras, Fortsetzung einer GmbH nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 1349

1.347

1.3sr

1,352

1.352

Ausgleichsansprüche von Treugeberkommanditisten gegen Mit-Treugeber
in Sanierungsfällen 1353

Kap it al ge s e ll s ch aftsr e cb t

OlGFranld¡t aM L6. 12. 14 - 5 U 24/14

OlGMiinchen 22.10.15-23U486U14
OlGZweibrücken 29. 7.15 - IU 194113

Kapitalmarktrecht

KG 11. 6.15-12U173/13

LGKarlsruhe 9.10.15-7 O126115

Keine Unwirksamkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse \Megen Einladungs-
mangels oder Informationspflichtverletzung
Kein Anspruch aqf Rùckzahlung von Geschäftsführergehältern (Ls.)
Ordnungsgemäße Vertretung einer GmbH in Prozess gegen Geschäftsführer
(Ls.)

Anforderungen der Verjährungshemmung durch Zustellung eines Mahn-
bescheids (Ls.)
Kein Kündigungsrecht der Bausparkasse vor Zuteilung des Bauspardar-
lehens (Ls.)

1.357
1,361.

1.362

1,362

'1.362

UI

u¿/a a

,(

NZG 2015, Heft 34



Grundbucbrecht

OLGMänchen 28.10.'l'5-34Vx89/1'5

Vereinsrecht

KG n.7.L5-22Wr2115

Voraussetzungen der Löschung eines Amtswiderspruchs im Antragsverfahren 1362

Formvoraussetzungen der Eintragung einer Satzungsänderung im Vereins-
register 1365

V erfahrens- und Kostenrecht

BGH 29. 9.1s-ñ7b6lls

Insoluenzrecht

lSGBayem 29. 1.15-L9ALLA2

Zeugnisverweigerungsrecht für geschiedenen Ehegatten des gesetzlichen
Vertreters einer Partei

Voraussetzungen und Sperrwirkung des Insolvenzereignisses einer Betriebs-
einstellung bei offensichtlicher Masselosigkeit (Ls.)

1366

1366

1367

1367

Strafrecht

OLGStutqan

Steuerrecht

BFH

ISSN 1434-9272

3. 9.1,5-4Vs2831L5 \(/ertersatzverfall bei verbotenem Insidergeschäft (Ls.)

20. 8.1.5- I\rR26/13 Gewerbes teuerbefreiung
einer GmbH & Co. KG

einer Besitzpersonengesellschaft in der Rechtsform
bei Betriebsaufspaltung

NZG - Neue Zeitschrift
für Gesellschaftsrecht

Recht zur Speicherung auf elektro-
nischen Datenträgern und das Recht
zu deren Verbreitung und Verviel-
fâltigung sowie das Recht zur sons-
tigen Verwertung in elektronischer
Form. Hierzu zählen auch heute
noch nicht bekannte Nutzungsfor-
men. Das in 5 38 Abs. 4 UrhG nieder-
gelegte zwingende Zweitverwertungs-
recht des Autors nach Ablauf von
12 Monaten nach cler Veröffent-
lichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in
dieser Zeitschrift veröffentlichten Bei-
träge sind urheberrechtlich geschützt.
Das gilt auch für die veröffentlichten
Gerichtsentscheidungen und ihre Leit-
sätze, denn diese sind geschützt, so-
weit sie vom Einsender oder von der
Schriftleitung erarbeitet oder redi-
giert worden sind. Der Rechtsschutz
gilt auch gegenüber Datenbanken und
ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil
dieser Zeitschrift darf außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlags in irgendeiner Form
vervielfältigt, verbreiter oder öffent-
lich wiedergegeben oder zugänglich
gemacht, in Datenbanken aufge-
nommen, auf elektronischen Daten-
rrägern gespeichert oder in sonsriger
Weise elektronisch vervielfältigt. ver-
breitet oder verwertet we¡den.

Anzeigenabteilung: Verlag C.H.BECK,
Anzeigenabteilung, Wilhelmst¡aße 9,
80801 München, Postanschriftr Post-
fach 40 03 40,80703 München.
Media-Beratung: Telefon (0 89) 3 81
89-687,TeIefax (0 89) 3 81 89-589.
Disposition: Herstellung Anzeigen,
technische Daten, Telefon (0 89) 3 81
89-598, Telefax (089) 381.89-599,
E-Mail anzeigen@beck.de
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Bertrøm Götz.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wil-
helmstr.9, 80801 München, Post-
anschrift: Postfach 40 03 40, 80703
München, Telefon: (0 89) 3 81 89-0,
Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98, Post-
bank München: Nr 6229-8 02, BLZ
700 100 80.

Erscheinungsweise: D¡eimal im Monat.

Bezugspreise 2015: Jährlich € 385,-
(darin € 25,19 MwSt.). Vorzugspreis
für Bezieher unserer Zeitschrift NI!Ø
€ 359,- (darin € 23,49 MwSt.).
Einzelheft: € 14,- (darin € 0,92
MwSt.). Versandkosten jeweils zuzüg-
lich. Die Rechnungsstellung erfolg zu
Beginn eines Bezugszeitraumes. Nicht
eingegangene Exemplare können nur
innerhalb von 6 !íochen nach dem Er-
scheinungstermin reklamiert werden.

Jahrestitelei und -register sind nu¡
noch mit dem jeweiligen Heft liefer-
bar.

Bestellungen über jede Buchhandlung
und beim Verlag.

KundenSeniceCenter:
Telefon: (0 89) 381,89-750,
Telefax: (0 89) 3 81 89-358.
E-Mail: bestellung@beck.de

Abbestellungen müssen 6 l7ochen vor
Jahresschluss erfolgen.

Adressenänderungen: Teilen Sie uns
rechtzeitig Ihre Adressenänderungen
mit. Dabei geben Sie bitte neben dem
Titel der Zeitschrift die neue und die
alte Adresse an.

Hinweis gemäß $ 7 Abs.5 der Post-
dienste-Datenschutzverordnung: Bei
Anschriftenänderung des Beziehers
kann die Deutsche Post AG dem Ver-
lag die neue Anschrift auch dann
mitteilen, wenn kein Nachsende-
antrag gestellt ist. Hiergegen kann
der Bezieher innerhalb von 14 Tagen
nach Erscheinen dieses Heftes beim
Verlag widersprechen.

Druck: Kessler Druck und Medien
GmbH E¿ Co. KG, Michael-Schäffer-
Straße 1, 86399 Bobingen.

Schriftleitung:
Rechtsanwalt Professor Dr. Martin
'Weber.

Beethovenstraße7b, 60325 Frank-
furt a.M.; Telefon: (069) 756091-0;
Telefax: (0 69) 75 6097-49;
E-Mail: NZG@beck-frankfurt.de

Verlagsredaktion:
Rechtsanwalt Professor Dr. Martin
'Weber (verantwortlich fùr den Text-
teil).

Manuskripte: Manuskripte sind an die
Redaktion zu senden. Der Verlag
haftet nicht für Manuskripte, die
unverlangt eingereicht werden. Sie
können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigefügt ist. Die
Amahme zur Veröffentlichung muss
schriftlich erfolgen. Mit der Annahme
zur Veröffentlichung überträgt der
Autor dem VerJag C.H.BECK an sei-
nem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive,
räumlich und zeitlich unbeschränkte
Recht zur Vervielfältigung und Ver-
breitung in körperlicher Form, das
Recht zur öffentlichen Iüiedergabe
und Zugänglichmachung, das Recht
zur Aufnahme in Datenbanken, das

NZG 2015, Heft 34IV



Die

Börsenptlichtblatt
de¡ Franldurter
Wertpapierbörse

Zeitschrift für das
gesamte Aktienwesen,
ltir deutsches,
europäisches und
lnlernationales
Untemehmens- und
KapitalmarKrecht

lnhalt' 60. Jahrgang . Heft 2312015

AUfsätze

Dr. Caspar Behme / Peter Zickgraf
Rechtspfl ichten des Aufsichtsrats bei der
Auswahl geeigneter Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat

Der Beitrag untersucht die Rechtspflichten des Auf-
sichtsrats bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern
und bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für die Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Hauptversamm-
lung. Dabei differenziert er jeweils zwischen Pflichten
in Bezug auf das Auswahlverfahren und in Bezug auf
das Auswahlergebnis. Methodisch greift die Untersu-
chung auf die aktienrechtliche Pflichtendogmatik zu-

rück und entwickelt ein Konzept, das insbesondere die
aus der Sorgfaltspflicht resultierenden Anforderungen
für die Rechtspraxis leichter handhabbar macht. Die ge-

stellten Anforderungeq werden sodann empirisch da-

rauftrin überprüft, ob sie mit der Unternehmenswirklich-
keit in deutschen Großunternehmen in Einklang stehen.

Schließlich werden besondere Anforderungen an die

Qualifikation der Vorsitzenden von Vorstand und Auf-
sichtsrat entwickelt und wiederum empirisch überprüft. 841

WP StB Dr Matthias Popp / Dr Frederik Ruthardt
Das entscheidungsorient¡efte stichtagsprinzip
bei der Unternehmensbewertung

Das Stichtagsprinzip umfasst bei der Untemehmensbe-

wertung eine Anspruchs- und eine informatorische Ab-
grenzungsfunktion. Durch die Konkretisierung der in-
formatorischen Abgrenzungsfunktion wird festgelegt,

welcher Kenntnisstand bei einer späteren Überprüfung
oder Neuermittlung einer Bewertung zugrunde zu legen

ist. Im Sinne der betriebswirtschaftlichen Funktionen-
lehre und in Übereinstimmung mit IDW S 1 gilt ein

strenges Stichtagsprinzip. Der Beitrag konkretisiert das

strenge Stichtagsprinzip und stellt den notwendigen
Entscheidungsbezug heraus: Relevant ist der Informa-
tionsstand, der für angemessen sorgfältig handelnde

Entscheidungsträger am Bewertungsstichtag erkennbar

gewesen wäre. Mit dem entscheidungsorientierten
Stichtagsprinzip erfolgt eine - insbesondere für recht-
liche Bewertungsanlässe - notwendige Weiterentwick-
lung der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmens-

bewertung.

Steuer-Journal

RA FASTR Dr Jörg Alvermann
Aktuelles zur Geschäftsverãlußerung im Ganzen 867

Rechtsprechung

Besteuerung von Kap¡talforderungen
BFH v. 12.5.2015 - VIII R 35/14

Besteuerung von Kap¡ta¡forderungen und
Termingeschäften
BFH v. 12.5.2015 - VIII R 4/15

Vereinbarke¡t des M¡tbestc m¡t dem AEUV?
KG v. 16.10.2015 - 14 V/ 89/15

Freigabevedahren nach dem SchVG
OLG Karlsruhev.30.9.2015 -7 AkrG lll5
Verstoß gegen Offenlegungspfl ¡chten
OLG Köln v. 29.6.2015 - 28 Wx 1/15

870

871

812

813

878

Buchbesprechungen

Marcus Lutter / Peter Hommelhoff / Christoph
Teichmann (Hrsg.)

SE-Kommentar
(RA Prof. Dr Jochem Reichert / RA Christoph
Al lmendi nger LLM. (LSE)) 819

lmpressum R 356

Ei nfach ausprobieren: 4 Wochen kostenlos

Meh r e rfah re n: www.otto'schmidt.de/ag-on li ne

Wie Aktien rechtler heute
arbeiten: AG online

857



Recht
und Wirtschaft

aktuell lF¡(

Rechts-Heport

Aus derGesetzgebung
Kleine Novelle des AktG zum 50. Geburtstag

Anlegerschutz
Zur Hinweispflicht in Emissionsprospekten von
geschlossenen Immobilienfonds

Neues zur Rechnungslegung
Schwerpunkte des Enforcements in 2016

Kapitalmarlft-Report

Börse
Tenavis als alternative Plattform in der Schweiz
anerkannt

EU-Kommission erklärt Gleichwertigkeit von
Regeln fiir zentrale Gegenparteien in fünf
Ländern

Euronext startet neue Derivatedienstleistung

Akademische Bonds an der Euronext

Ceinex kooperiert mit Bank of China und China
Construction Bank

Nasdaq liefert Technik für neue mexikanische
Börse BIVA

Branchen- und Unternehmens-Report

Branchen-Nachrichten
Geschäftsklima in der deutschen Automobil-
branche

Konjunkturelle Entwicklung der lTK-Branche

Investitionen der Industrie nahmen im Jahr
2014 zl
Konjunkturbericht der Ernährungsindustrie

Jahresabschlüsse
Masterflex SE

Puma SE

Bibliothek

Neuerscheinungen

Zeitschriftenspiegel

Be¡lagenhinweis:

DieserAusgabe liegen Prospelde des Verlags C.H. BecK München, bei.

W¡r bitten unsere Leser um feundliche Beachtung.

R 343

R 343

R 345

R 347

R 348

R 349

R 349

R 350

R 35i

R 345

R 346

R 346

R 346

R-347

R.347

R 352

R 353

JederAktienrechtlerhatnatürlichDieAktiengesellschaft(AG), dieführende
Fachzeitsch rift zum Them4 abon n iert.

Alleg was Sie darüber hinaus für lhren Arbeitsalltag brauchen, können Sie als
Abonnentjetzt einfach dazubuchen. Mit dem Modul AG online für nurz4 Euro
+ MwSt. pro Monat.

Sie erhalten ein erstklassiges Recherchetool, das neben der Zeitschrift auch
die gewichtigen Kommentare in digitaler Form enthält sowie die renommier-
ten Handbücherzur AG,zu Aufsichtsrat und Vorstand und speziell zur Holding
auf der vertrauten Plattform von juris.

Einfach ausprobieren: 4 Wochen kostenlos

Wie Aktienrechtler heute arbeiten: AG online

u(,
ã * HiP qilr mlEÞ$

Meh r erfah ren: www.otto-schmidt.delag-online I U f lS't.s Rechtsportar ottoschm¡dt



AI

æ
555

zFR LZ/2AL'
1-0. Jahrgang, Dezember 2015

BEITRÃGE

INi-iATTSVERZEICHNIS

Franz Hartlieb: Partizipations- und Ergänzungskapital im Lichte der Finanzkrise 557

Eva Lengauer/PaulWeismann: Die Zahlungskonten-Richttinie im Überbtick

IUDIKATUR

564

BGH

¡IBANKRECHT

H inweis im Emissionsprospekt zur Veräußerbarkeit 569

Anrechenbarkeit von Steuervorteiten und gemeinsamer Schaden von mehreren Geschädigten

VfGH

569

DSTEUERRECHT

VfGH : Stabititätsabgabe u nd Sonderbeitrag nicht verfassungswidrig 569

VwGH

,'BöRSERECHT

VwGH zur Emittenten-Compliance: Unklare interne Regeln und entschuldbarer Rechtsirrtum 571

IWERTPAPIERRECHT

VwGH: Verwaltungsstrafe bei Unterschreiten des Eigenmittelerfordernisses durch eine Wertpapierfirma 575

VwGH zur Entfernung einer,,Warnmeldung¡'{ gem 5 92 Abs 1l WAG von der FMA-Website

OGH

577

IVERSICHERUNGSRECHT

Michael Gruber: Versicheru ngsrechtliche Entscheid ungen des OGH

"BöRSERECHT
OGH zur Haftung einer Emittentin wegen Verstoßes gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M"" Zertifikate)

BVwG

579

581

"BöRSERECHT
BVwG: Delisting einerAktie vom Amtlichen Handel derWiener Börse 589

zfr.lexisnexis.at



556

INHALTSVERZEICHNIS

DWERTPAPIERRECHT

BVwG: Kein Verstoß gegen 5 39 WAG 2007 (gesetzliche Vermutung der qualitätsverbessernden Wirkung von Vorteilen) 592

L2/2015

IBANKRECHT

BVwGzuVerstößennach541 Abs4ZJ.BWG(angemesseneVerfahrenzurRisikobewertung) 595

AKTUETTES

IUNIONSRECHT

Alexander Peschetz: Veröffentlichung des zweiten Sets der Leittinien von EIOPA zu Solvabitität ll 598

IVERSICHERUNGSRECHT

Alexander Peschetz: Verordnungen der FMA zum Versicherungsaufsichtsgesetz2016 599

IIBANKRECHT

Bernd Fletzberger: Gesetzliche Begleitmaßnahmen zur SRM-Verordnung 601

Nicotas Raschauer: Prämien 2016 603

IGEWERBERECHT

Thomas Ruhm: Geplante Neu regelu ngen für Kred itverm ittler 603

IFINANZMARKTRECHT

Nicolas Raschauer: Neue Verordnungen der FMA im BGBt 604

IMPRESSUM

zfr.lexisnexis.at

606



A

AfsEt

Neue Zeitschr artellrecht
a

Schriftleitung: Rechtsanwah Dr. Ingo Brinker, München

NZKart
12 2015

Editorial

Ulrich Soltész

,,Level flaying field" im EU-Kartellrecht

Aufsätze

Ulrich Rust
Kartellverstoß und Gesamtschuld - Bestandsaufnahme und Ausblick

Georg-Klaus de Bronett
Die zivilrechtliche Grundstruktur des gerichtlichen Schutzes gegen rechtswidrige I(artellgeldbul3en der
EU-I(ommission - eine Blaupause ftir die Reform der Kartellverfahrensrechte der Mitgliedstaaten?

Martin Buntscheck
Die Durchsetzung standardessentieller Patente als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Entscheidungen

Gerichtshof der Europäischen Union (EUGH)

.501

502

572

521

EUGH
EUGH

EUG
EUG

Gericht der Europäischen Union (EuG)

L6.7.2015 -C-17U14
22.10.201s -C-194t14P

L5.7.2015 -T406tI0
15.7.2015 -T47tI0

Bundesgerichtshof (BGH)

BGH 6.10.2015 -t<2R87t13

Oberlandesgerichte (OLG)

OLG Düsseldorf 18.11.2015 -VI -Karf 6114 (V)

Sonstige Gerichte

LG DässeldorÍ 3.11.201.5 -4aO 144114

Zur bezweckten'Wettbewerbsbeschränkung; zwischenstaatlicher Handel
Zur Geldbuße gegen ein auf dem betroffenen Markt nicht tätiges
Unternehmen

Zum Kronzeugennachlass bei Anderung der l(onzernzugehörigkeit
Verjährung, lange Verfahrensdauer

Zur unternehmensbedingten Abhängigkeit

Zur I(onditionenanpassung nach Unternehmensübernahme

Zur Lizenzierungspflicht bei einem standardessentiellen Patent

526

s28

531
s33

53s

547

545

NZKart 1212015 lll



o.

N

t a

//:_

A

ESAMGZtttscttRtFT FüR

JounNn

ANK- UND BönsrNwESEN

INANCIAL RTSTRNCU

863

Dr. h.c. Hans Krasensky

63. fnHncnnc INnnrrsvERznlcHNIs DEzrmnnn 2Ol5

Newsline

Franz Rudorfer

Neues in Kürze
Florian Studer

AnnnNoruNc¡,N

Der gewerbliche Eigenhandel und das Privatvermögen: ius controversum? -
ZugleÍch eine Besprechung von OGH 19.2.2015,6 Ob 229/l4s
Ernst Brandl / Philipp Klausberger

Verfahrensrechtliche Fragen beim Tfeuhandsanierungsplan
Stephan Riel

Pensionsgeschäft - Begriff und Abgrenzung
Johqnnes Zollner / Franz Hartlieb

Gesamtkostenermäßigung bei vorzeitiger Kreditrückzahlung gemäß $ 16 VKrG
Matthias Pendl

Aufgetragene Abberufung von Geschäftsleitern, Untersagung der Ausübung der
Geschäftsführung und Konzessionsentzug bei Kreditinstituten
Georg Schima /Wolfuang Sindelar

Rechtliche und fînanzielle Evolution in CEE
Bruno Schönfelder

Brrucnrr uND ANALYSEN

Entstehung regulatorischer Bankenstresstests und Ergebnisse der österreichischen
Banken beim Comprehensive Assessment in20l4
Robert Ferstl

Was ist eigentlich ... ein Data Warehouse?
Ewald Judt / Barbara Aigner / Claudia Klausegger

RrcnrspnrcnuNc DEs OGH
Zur Aufklärungspflicht der Bank dem Interzedenten gegenüber

873

891

871

880

899

908

9L5

931

935

938

940

942

925

930

2113.
OGH

2t74.
OGH
2t15.
OGH
2t76.
OGH
2177.
OGH

1 1 . 8. 20 15, 4 Ob 2541 14b (mit Anm von R. Bollenber ger)

Zur Rücktrittsfrist bei Veröffentlichung eines Nachtragsprospekts
20.5.2015,3 0b t44ll4v
Ztn Yerjàhrung von Ansprüchen aus mangelhafter Anlageberatung.
30.4.2015,7 0b 22lll4x
Zur Zuruckweisung anfechtbarer Leistungen des Schuldners durch seinen Glãubiger.
20. 5.2015,3 Ob 82ll4a
Zur Anlegerentschädigung iZm AvW-Genussscheinen.
27.5.2015,8 0b 45l15y



2178. ZurYerj?ihrung von Ansprüchen wegen mangelhafter Beratung iZm F"X-Krediten
oGH 10. 6.2015,7 0b 56n5h 944

945

946

2179. Zu den Mitwirkungsmöglichkeiten des Insolvenzgläubigers im Verwertungsverfahren.
oGH 28. 4.2015,8 0b 37l15x

fncHur¡,n¡.n¡n

Vonsqrnu Hzw 112Ù16

Raimund Bollenberger: Vertragsabschluss unter beiderseitig verdünnter'Willensfreiheit -
Zum aktuellen Stand des AGB-Rechts aus Unternehmersicht
Gerald Ruhri / Hannes Schlager: (Kein) Bankgeheimnis (mehr) im Strafverfahren? -
Aktuelle Entscheidung des OLG Wien lässt Judikaturlinie erkennen
Ingo Píes: Kommenta¡ zur Spekulation mit Agrarrohstoffen - Eine Replik auf
Christian Conrad

In diesem Heft inserieren: BankVerlagWien,S.924,U 2,U 3; RBI, S. 879; RZB, S. 9071,Linde Verlag, S. 878,890,
906,914.

Die Inhaite des Österreichischen BankArchivs sind in folgenden Fachdatenbanken verfügbar:
l,exisNexis@ Online * www.lexisnexis.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 20O2);
Lindeonline - www.lindeonline.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2009)
RDB Rechtsdatenbank - www.rdb.at (Beiträge und Rsp als Volltext ab 2003);
RIDA Rechts-Index-Datenbank - www.rida.at (Beitrãge und Rsp als Volltext ab 2003).

I¡rrpnrssu¡r,t

Das Bank-Archiv ist eine unabhängige Fachzeitschrift für das gesamte Geld-, Bank- und Börsewesen mit dem Ziel der Veröffent-
lichung einschlägiger Informationen flir Wissenschaft und Praxis. Es wurde 1953 von o. Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr. Hans Krasensþ als
Öster¡eichisches Bank-Archiv begründet und wird seit 1988 als Bank-Archiv geführt (Zitierweise ÖBA¡. Ftir den Inhalt der einzelnen
Beiträge tragen ausschließlich die Autoren die wissenschaftliche Verantwortung. Das Bank-Archiv veröffentlicht ausschließlich Ori-
ginalmanuskripte. Manuskripte sind an die Redaktion, Eßlingg. 17i5, A 1010 Wien, zu senden, Die Autoren verpflìchten sich mit der
Einsendung der Manuskripte, diese bis zur Entscheidung über dieAnnahme nicht anderweitig zur Veröffentlichung anzubieten. Für
unaufgefordert eingereichte Manuskripte wird keine Gewäh¡ übernommen. Für dieManuskdptdchtlinien siehe http://www.bwg.at >
Publikationen > OBA>Autoren-Richtlinien-AlsAbhandlungen gekennzeichnete Beiträge unterliegen ausnahmslos dem internafional
üblichen Double-Blind-Review-Verfahren.

Eigenfümer und Herausgeber: Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft, Eßlinggasse 17l5, A 1010 Wien, Tel.: +431 /
533 50 50, Fax:+431 / 533 50 50 33, e-mail: office@bwg.at - Schriftleitung: Dr. Markus Bønft - Herausgeber: RA Univ.-Prof.
Dl Raimund Bollenberger; Univ.-Prof. Dl Peter Bydlinsfti; Univ.-Prof. Dr. Markus Dellinger; Univ.-Prof. Dr. Susanne K¿lss; P¡of.
(FH) Mag. Otto Lucius; ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel; RA Priv--Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz: Univ.-Prof. Dr. Stephan Paul;
Univ.-Prof. Dr.,Sreþn Pichler;F.AUruv.-Prof .Dr.Christian Rabl;Univ.-Prof .Dr.Alexander Schopper;Univ.-Prof .Dr.Peter Steiner;
Univ.-Prof. Dr. Karl Stöger -Herausgeberbeirat: Univ.-Prof. Dr. Mauhias Banft, CFA; Hofrätin des OGH Dr. Wilma Dehn; Dir. Prof.
Dr. Andreas Dombr¿¡; P¡äsidentin des OGH i.R. Hon .-Pro€.Dr. Irmgard Griss; Dir. Univ.-Prof .Dr. Andreas Grünbichler: Univ.-Prof.
Dr. Michael Hanfre; Vizegouvernew Mag. Andreas lttne\ Dir. Dr. Bernhard Kochi o. Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Helmut Kozioll
Univ.-Prof. Dr. Brigitta Lurger.

Verleger: LINDE VERLAG Ges.m.b.H., Scheydgasse 24, A-1210 Wien, Tel.: +431 24 630 Serie / BankVerlagWien, Eßlinggasse
1715,4-1010 Wien. Tel.: +431 533 50 50 -Herstellung: Satz: Dipl.-HTL-Ing. Franz Könlg, BEd, Niederreiferberggasse 131211,
A 1230 Wien,Tel.:011887 2271;Druck: novographic DruckGmbH.,Walte¡-Jumann-Gasse 9,A 1230Wien,Tel.:01/888 26 73.

Bestellinformafion: ISSN 1015-1 5 1 6. Erscheinungsweise: monatlich. Bestellungen nehmen jede Buchhandlung oder der Linde Verlag
entgegen. Jakesabonnement 20 1 5: € I 85,1 3 inkl. 107o Mehrwerlsteuer zzgl. Versandkosten. Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das
Abonnement automatisch zu denjeweils gültigen Konditionen aufein Jahr weiter. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges
möglich und müssen bisjeweils spätestens 30. November schriftlich erfolgen. Der Bezugspreis ist im Voraus zahlbar.Anzeigenaufträge
werden vom LindeYerlag,Fr. Hladík,Tel.: +43124 630-19,B-Ìll4ail: gabriele.hladik@lindeverlag.at, entgegengenommen.

Urheberrechte: Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das
der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen.
Kein Teil dieser Zeitsch¡ift darf außerhalb der Grenzen des U¡heberrechtsgesetzes ohne sch¡iftliche Genehmigung des Verlages in
irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikrofilm oder andere Ver{ahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von
Datenvera¡beitungsanlagen verwendbare Sprache übertragen we¡den. Auch die Rechte der Wiedergabe insbesondere durch Vortrag,
Funk- und Fernsehsendungen, im Magnettonverfalx€n oder auf elektronischem, digitalem oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.

Für den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskriptes geht das zeitlich und räumlich unbeschränkte, aus-
schließliche Vr'erknutzungsrecht für alle Sprachen vomAutor/von denAutoren an den Verlag über. Dies gilt insbesondere für das Recht
aufVervielfültigung in allen technischen Verfah¡en, der Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe und Verwertung injedweder, auch elek-
tronischer Fotm. Letztere schließt insbesondere das Recht der Speicherung in Datenbanken, der Vervielfältigung auf Speichermedien
allerArt,derAusgabe aus Datenbanì<en in allen Formen einschließlich der Sendung sowie derVerbreitung von Vervielfältìgungsstücken
an die Benutzer von Datenbanken ein. Die Ei¡reichung des Manuskriptes gilt als diesbezügliche Erkl2irung des Einverständnisses zur
Einräumung sämtlicherRechte durch denAutor/dieAutoren. Bei Beiträgen vonArbeitsgruppen wird vorausgesetzt,dass diePublikation
von allen beteiligten Autoren genehmigt wurde und dass alle mit der Einräumung sâmilicñèr Rechte an den Verlag einverstanden sind.

Mit dem fürArtikel und druckfertige Entscheidungen an den/die Ver{asser zu vom Eigentümer und Herausgeber festgesetzten Sãtzen
geleisteten Honorar ist die Übertragung sämtlicherRechte abgegolten. Zugleich erìiscñt damit dieAusschlieãlichkeit dãs eingeräumten
Verlagsrechts nicht mit Ablauf des dem Jahr des Erscheinens des Beitrags folgenden Kalenderjahres. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls
für die Verwertung durch Datenbanken.

Es wird daraufverwiesen, dass alleAngaben in dieser Zeitschr.ift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewährerfolgen und eine Haftung
des Verlages, des Herausgebers oder der Autoren ausgeschlossen ist. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Waren-
bezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besonde¡e Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen
im Sinne der Wa¡en- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

Das öBA richtet sich an Leser beiderlei Geschlechts. Der einfacheren Lesbarkeit halber wird die männliche Form verwendet.



1[IM 48Zeitschrift
für Wirtschafls-
und BankrechtWERTPAPIER.

MITTEILUNGEN

28. November 201 5
69. Jahrgang
S,eiren 2257-2296

lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Rechtsanwälte Dr. Andreas von Bonin, LL.M., Brüssel, und Dr, Alexander GIos, Frankfurt a. M.

Die neue Rechtsprechung der europäischen Gerichte im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts

Rechtsanwälte Jan Erik Windthorst, LL.M. (Berketey), und Dr. Wolf Bussian, LL.M. (Boston), Frankfurt a' M.

Europäische Bankenaufsicht und Legal Privilege
- Weigerungsrechte bei Dokumentenanforderungen im Rahmen des einheitlichen
Auf sichtsmechanismus (SSM) -

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Bundesgerichtshof 2I.10.2015 VIIZBB/15

2257

2265

Bundesgerichtshof 24.5.2015 IXZR272/13x

Bundesgerichtshof 20.10.2015 XIZR532/1'4

OLG Dresden 9.9.2015 5 U 421/t5x

Zur Annahme eines vertraglichen Tätigkeitsverbots im Sin-
ne von $ 92a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 HGB im Handelsvertreter-
vertrag eines selbständigen Bausparkassen-/Versiche-
rungsvertreters

Zur Verpfändung von Inhaberaktien, die in einer bei einer
Wertpapiersammelbank verwahrten Sammelurkunde ve¡-
brieft sind, nach den Vorschriften über das Pfandrecht an
beweglichen Sachen; kein Verlust der verbrieften Mit-
gliedschaftsrechte durch Verpfändung von Inhaberaktien;
kein Recht des Insolvenzverwalters zur Verwertung von In-
haberaktien, wenn der Schuldner die Mitgliedschaftsrech-
te wegen ihrer Übertragung auf einen TreuhËinder nicht
wahrnehmen kann; kein Einfluss der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens ùber das Vermögen des Treugebers auf die
Wirksamkeit einet zur Wahrung der Rechte eines Drittbe-
günstigten erforderlichen doppel- oder mehrseitigen Treu-
handvereinbarung

Zu den Anforderungen an die Substantiierung des klägeri-
schen Vortrags, wenn eine unzureichende Aufklärung über
den anfängiichen negativen Marktwert bei einem Swap-
Vertrag behauptet wird

Zu Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit der
Beteiligung an einem geschlossenen Schiffsfonds

2271"

2273

2279

2280

2284
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Gesellschaftsrecht
Bundesgerichtshof

Sonstiges

Bundesgerichishof

3.L1.20L5 IIZR 1"3/L4x

20,5.20L5 5 StR 547114

Zum Lösungsrecht des Inferenten von dem Übernahmever- 2285
trag nach den Grundsätzen ùber den Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage, wenn eine Bef¡istung oder Bedingung
nicht vereinbart ist und der angemessene Zeitraum für eine
Bindung des Ûbernehmers ùberschritten wird oder es aus
anderen Gründen nicht zur Kapitalerhöhung kommt; zur
Einbringung einer stillen Beteiligung als Sacheinlage und
zum Anspruch auf ihre Wiederbegrùndung nach einem
Rùcktritt des Ubernehmers

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 28.1,0.2015 IR405/14

Bundesgerichtshof 28.70.201.5 MR526/14

Zur ausreichenden Individualisierung der geltend gemach-
ten Ansprüche in einem Güteantrag durch ein beigefùgtes
Anspruchsschreiben; zur Beendigung der Verjährungs-
hemmung eines Gtiteverfahrens, wenn der Schuldner mit-
teilt, am Verfahren nicht teilzunehmen

22BB

Zur Rechtsmissbräuchlichkeit der Anrufung einer Gùte- 2292
stelle zum Zwecke der Verjährungshemmung, wenn der
Antragsgegner nicht bereit ist, an einem Güteverfahren
mitzuwirken und sich auf eine außergerichtliche Einigung
einzulassen, und er dies dem Antragsteller schon im Vor-
feld in eindeutiger Weise mitgeteilt hat

Zur Frage des Vorliegens eines Betruges durch unterlasse- 2295
ne Aufklärung ùber die Höhe der von den verlangten Kauf-
preisen umfassten Vermittlungsprovisionen
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Beitrag
Univ.-P¡of. Dr. Peter O. Mùlbert und wiss. Mitarbeiter Alexander Sajnovits, Mainz
Konzerninterne (Upstream-)Darlehen als unternehmerische Risikoentscheidung
- unter Einbeziehung gruppeninterne¡ finanzielle¡ Unterstützungen innerhalb einer europäischen
Institutsgruppe nach den $$ 22 ff. SAG -

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 22.9.2015 1I ZR 34O/14x

Kammergericht 5.1,.2015 7O Kap 6/L4

Kammergericht 27.8.201,5 2U 57/09x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 8.10.2015 VIIZBII/15

Bundesgerichtshof 4.17.201,5 V|IZB22/75

Bundesgerichtshof 22.1,0.201,5 IXZB3/75x

Unzulässige Haftungsbeschränkung durch die Klausel in 2359
einem formularmäßigen Emissionsprospekt, welche eine
generelle Verkürzung der Verjährungsfrist von Schadens-
ersatzansprüchen weg'en grob fahrlässig begangener
Pflichtverletzungen vorsieht

Zur Frage der Anfechtbarkeit eines gerichtlichen Beschlus- 2363
ses über die öffentliche Bekanntmachung eines Musterver-
fahrensantrags im Bundesanzeiger

Zur Haftung der Initiatorin eines geschlossenen Immobi- 2365
lienfonds und Prospektherausgeberin auf Schadensersatz
wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung

Zu den gesetzlichen Anforderungen an ein die Vollstre- 2374
ckung von Rundfunkgebùhrenbescheiden betreff endes Er-
suchen einer Landesrundf unkanstalt

2345

ZJî 1

2378

Zur Pflicht, ausschließlich das gemäß Anlage 2 zu $ 2 SaIz I
Nr. 2 ZVFV vorgegebene Antragsformular zu nutzen, so-
fern die Forderungsaufstellung dort vollständig eingetra-
gen werden kann

Zulässigkeit eines Restschuldbefreiungsantrags während
eines auf einen Gläubigerantrag eröffneten Insolvenzver-
fahrens, wenn das Insolvenzgericht dem Schuldner eine
Frist fùr einen Eigenantrag verbunden mit einem Antrag
auf Restschuldbefreiung nicht gesetzt hati zu der Möglich-
keil, dem nicht ausreichend belehrten Schuldner im Insol-
venzverfahren eine mindestens zweiwöchige Frist zur Stel-
lung eines isoiierten Restschuldbefreiungsantrags zu set-
zefi

Kein Ausschluss der Gläubigeranfechtung durch eine dem 2381
Schuldner erteilte Restschuldbefreiung, wenn der Gläubi-
ger die Anfechtungsklage bereits vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens erhoben hat; keine Anwendung des nach
der EuInsVO trerufenen Insolvenzstatuts auf die Regeln des
Insolvenzrechts, welche die Gláubigeranfechtung betref-
fen

Bundesgerichtshof 12.71,201,5 lX ZR 30r/14x
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EUGH

Bücherschau

6.10.2015 Rs.C-362l14x Zur Ubermittlung
auf Grundlage der

personenbezogener Daten in die USA
Saf e - Harbor-Prinzipien

2383

Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen 23gI
Wettbewerbsrecht, Band 1: Europäisches Wettbewerbs-
recht, 2. Aufl.
Rezensent: Prof. Dr. Johannes Heyers, LL.M., Mùnster
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Fälligkeit erst nach einer durch konkrete Anhalispunkte veranlassten
Prüfung von Rücktritt und Anfechtung durch Versicherer

Widerspruchsrecht gem. S 5 a VVG a. F. kann auch bei mangelhafter
Belehrung nach.Treu und Glauben ausgeschlossen sein

,,Psychoklausel" ist auf direkt an organische Unfallfolgen
anknüpfende psychische Reaktion nicht anwendbar

Versicherer kann Leistungspflicht wahlweise durch Kostenfrei-
stellung oder Abwehr unbegründeter Anwaltskosten erfüllen

Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bis zu einer
Schadenshöhe von 2500 Euro greift auch bei höheren Schäden

Kein Beraubungsschaden bei Gewaltanwendung allein zur Ablenkung
des Opfers

Wasserleitung auf Dachterrasse unterhalb von Holzdielen liegt
außerhalb des versicherten Gebäudes

Begriff der Anlagevermittlung nach WpHG und KWG unterscheidet sich
vom bürgerlichen Recht

Kosten einer prothetischen Nach- bzw. Neuversorgung

Haftung eines Physiotherapeuten wegen Tätigkeit als Heilpraktiker
ohne Genehmigung

Unverhältnismäßigkeit der Kosten der Mängelbeseitigung bei
Grundstückskauf vertrag

^Angabe im Kaufvertrag,,HU neu" ist Beschaffenheitsvereinbarung
über verkehrssicheren Zustand gem. g 29 STVZO

Kenntnis des Käufers von Kfz-Unfallschaden bei Unkenntnis der Schwere
des Schadens L

Möglicher.Einfluss einer Fachbehörde des Geschädigten auf die
Höhe derfür die Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten

Kein Schutz des Herstellers einer Geschwindigkeitsmessanlage vor dem
Auslesen von Messdaten nach Veräußerung derAnlage

Mandat zu Einspruch gegen Steuerbescheid verpflichtet nicht zu
umfassender zivilrechtlicher Beratun g 1526
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Straßenverkehr

Schadensminderun gspf licht

OLG Koblenz 17.3.2015 (3 U 655/14)

Verfahrens- und Kostenrecht
Sekundäre Darlegungslast

BGH 10.2.2015 (V\ZR343/13)

Streitwert

OLG Karlsruhe 31.3. 2015 (12W 7/15',)

Zuständigkeit

BGH 17.3.2015 (VlZR11/14)

Anwaltsrecht
Berufsordnung

BGH 6.7.2015

Geschädigter darf eine Reparatur bis zum Ausgang eines selbstständigen

Beweisverfahrens aufschieben und ein billigeres Kfz nuizen

Voraussetzungen einer sekundären Darlegungslast des

- angeblichen - Schädigers bei Schadensersatzanspruch wegen
Verletzun g eines strafrechtlichen Schutzgesetzes

Vergleichsmehrwert für Auf hebung der Berufsunfähigkeilsversicherung
in Prozessvergleich über Leistungsklage

Kein Rechtsmittel gegen zu Unrecht angenommene örtliche
Zuständigkeit bei gesonderter Regelung über die internationale
Zuständigkeit

U

(AnwZ [Brfg] 24/14) Umgehungsverbot des $ 12 BORA gilt auch für einen zum
I nsolvenzverwalter bestellten Anwalt

Ausla ndsrecht (österreich)

Unfallversicherung

OGH 2.9.2015 (7 Ob 103/15 w) AnaphylaktischerSchock nach Wespenstich

Der Buchstabe L hinter dem Kurzinhalt bedeutet, dass von der Entscheidung nur der Leitsatz veröffentlicht wird.

Veranstaltun gshinweis

1sth Annual Conference on European Tort Law (ACET)
Vom 31. 3. bis 2. 4.2016 findet die vom lnstitut für Europäisches
Schadenersatzrecht (ESR) und dem Europäischen Zentrum für
Schadenersatz- und Versicherungsrecht (ECTI L) veranstalte-
te Annual Conference on European Tort Law zum fünfzehnten
Mal in Wien statt. Die Konferenz, die in englischer Sprache ab-
gehalten wird, informiert über die wichtigsten Entwicklungen des
Schadensersatzrechts in Europa im Berichtsjahr 2015.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstagabend (31. 3. 2016) mit
einem Eröffnungsvortrag von Catherine M. Sharkey (New York
University) und einem anschließenden Empfang im österreichi-
schen Justizministerium.

Am Freiiag (1.4. 2016) berichten Experten aus den meisten
Rechtsordnungen der EU sowie aus Norwegen und der Schweiz
über die aktuellsten schadensersatzrechtlichen Tendenzen in ih-
rem Heimatland. Ein kurzer rechtsvergleichender Überblick unci
eine Darstellung der Entwicklungen auf europäischer Ebene ste-
hen ebenfalls auf dem Programm.

Die Konferenz wird schließlich am Samstagvormittag (2.. 4.2016)
mit weiteren schadensersatzrechtlichen Vorträgen fortgesetzt,
die in diesem Jahr dem Spezialthema ,,Liability for Unknown
Risks" gewidmet sind. ln einer modernen lndustriegesellschaft
stellt sich verstärkt die Problematik von Risiken, deren Existenz
und Umfang sich nicht hinreichend abschätzen lassen. Daraus
resultiert die bislang ungelöste Frage, wie das Schadensersatz-
recht auf diese Situation reagieren soll: Haftungsausschluss für

1537

Entwicklungsrisiken oder Einstandspflicht für die Schaffung nicht
hinreichend abschätzbarer Gefahrensituationen? M arti n Hogg
(Edinburgh), Dirk Looschelders (Düsseldor'f), Pedro del Olmo
García (Madrid) und Louls Vrsscher (Rotterdam) werden das The-
ma aus verschiedenen Perspektiven analysieren.

lm Anschluss an die Veranstaltung werden die erweiterten Län-
derberichte im Yearbook ,,European Tort Law 2015" veröffent-
licht. Überarbeitete Fassungen der Spezialberichte erscheinen
als Sonderheft des Journal of European Tort Law

Der Konferenzbeitrag beläuft sich auf 500 Euro inklusive eines

Exemplars des Yearbook 2015 (Frühbucherbonus bis 1. 2. 2016:

400 Euro), fördernde Mitglieder zahlen 250 Euro inklusive eines

Exemplars des Yearbook 2015 (Frühbucherbonus bis 1. 2. 2016:

200 Euro), Universitätsangehörige, Richter und Berufsanwär-

ter zahlen 80 Euro (nur Konferenz; Kosten für Yearbook zusätz-

lich ca. 85 Euro; Frühbucherbonus bis 1.2.2016:70 Euro), Ju-
risten in der Ausbildung zahlen 4O Euro (nur Konferenz; Kosten

für Yearbook zusätzlich ca. 85 Euro; Frühbucherbonus bis 1. 2.

2016: 35 Euro). Die Konferenzbeiträge inkludieren Konferenzma-

terialien, Abendempfang mit Buffet am Donnerstag, Mittagsbuf-

fet am Freitag und Erfrischungen während der Konferenz.

Weitere lnformatíonen und Anmeldung: European Centre of
Tort and lnsurance Law (ECTIL), Reichsratsstraße 17/2, A¡010
Wien, Österreich, Tel.: (0043 1) 4277 296 50; Fax: (0043 1) 4277
296 7O, E-Mail: ectil@ectil.org, http://www.ectil.org; lnstitute for
European Tort Law (ETL), Reichsralsstraße 17l2, A-1010 Wien,
Österreich, Tel.: (0043 1) 4277 296 51; Fax (0043 1) 4277 296TO,
E-Mail: etl@oeaw.ac.at, http://www.etl.oeaw.ac.at.
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Rechnu ngslegu ng/IFRS

Die Behandlung von unsicheren Ertragsteuer-
schulden und -forderungen im IFRS-Abschluss:
Die Vorschläge des Dl/2015/1
StB Dr. Alfred Simlacher, München
M¡t dem lnterpretationsentwurf D12015/1 vom 21.10.2015 schlägt
das IFRS lC einen Bilanzansatz unsicherer laufender Steuerschul-
den und -forderungen vor. ln dem Beitrag werden die Vorschläge
analysiert und anhand von Beispielen verdeutlicht.

D81165916 5.2829

lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Rechnungslegung

Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-
Änderungsrichtlinie
WPIStB Prof. Dr. Peter Oser /
WPlStB Alexander Staß, beide Stuttgart
Am 26.11.2015 ist das Gesetz zur Umsetzung der Transpa-
renzrichtlinie-Änderungsrichtlinie in Kraft getreten. Neben
Anderungen im Wertpapierhandelsrecht enthält es auch ei-
nige Neuerung in der Rechnungelegung, die in dem Beitrag
vorgestellt und gewürdigt werden.

DBl 1 65843

KURZ KOMMENTIERT
Rech nungslegung/Handeisbilanzrecht
Anlagespiegel nach BiIRUG

Pyof. Dr. Carsten Theile I Agnes Grzechnik, 8.4.,
beide Bochum

DB1 1 65507

STEUERRECHT

AUISATZ
Gewinnermittl un g/Körperschaftsteuer

Ertragsteuerliche Konsequenzen bei Liquidation
einer KapGes. mit bestehenden
Gesellschafterdarlehensverbindlichkeiten
RAlstg Dr. Stefan Rogge, Hamburg
lm Zusammenhang mit Umstrukturierungen stellt sich ¡n der
Praxis die Frage, ob die Abwicklung einer KapGes. bei Beste-
hen von Gesellschafterdarlehensverbindlichkeiten zu einem
außerordentlichen Ertrag führt. Nicht abschließend geklärt
ist in diesem Zusammenhang, wie Finanzverwaltung und
höchstrichterliche Rechtsprechung diese Fragestellung beur-
teilen. Der Eeitrag gibt anhand eines Beispielfalls einen Über-
blick über den Meinungsstand.

DBt r 608sr

Gewerbesteuer

Hinzurechnungen gem.5 8 Nr. 1 GewStG von
Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des
Umlaufvermögens
StB Dipl.-Fw. Andreas Langer/ 5tB Dipl.-Math. Dipl.-Bw,

{BA} Mareike Janßen, beide Mannheim
Mit abgestimmtem Ländererlass vom 02.07.20i2 hat d¡e Fi-
nanzverwaltung zur Hinzurechnung nach 5 8 Nr. 1 GewStG
umfassend Stellung genommen. Der Beitrag geht der nicht
eindeutig geklärten Frage nach, wie aktivierungspflichtige
und aktivierungsfähige Aufwendungen für die Herstellung
von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens im Rahmen der
Hinzurechnung zu behandeln sind.

D&1167061

www.der-betrieb.de

KURZ KOMMENTIERT
B¡lanzsteuerrecht

Erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen sind
abzuzinsen
StBIFBIStR Patrick Faller / RA Christian Mundel,
beide München

DBl 165810

VERWATTU NGSANWEISU NG EN

G'ewinnermittlung
Beurteilung von Betriebsveranstaltungen
FinMin. Schleswíg-Holstein, Kurzinfo vom 26.11.20"15

D81167291

Einkommensteuer

Suspendierung des Stichtagsprinzips bei Gewinnen
aus derVeräußerung von Anteilen an KapGes.

OFD Niedersachsen, Verfügung vom 13.11.2015

Ð41167292

Umsatzsteuer

Steuersatz für Umsätze aus der Überlassung von
Computerprogrammen (Software)

OFD Niedersachsen, Verfügung vom 30.10.2015

DBl 166634

Erbschaft-/Schenku n gsteuer

Anzahl der Arbeitnehmer bei Holdinggesellschaften
OFD NRW' Kurzinfo vom 25.11.2015

DBl r6731 9 s.2a47

s.2844

s.2825
s.2845

s.2845

5.2846

s.2835

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Buchführungspfl icht einer ausländischen
lmmobilienkapitalgesellschaft
BFH, Beschlusr vom 15.10.2015 - I B 93/15

DFl 167405 s,2847

Gewerbesteuer

Negative Hinzurechnung der Verlustübernahme
eines stillen Gesellschafters
BFH, Urteil vom 01.10.2015 - lR4114

Ð81167404 5.2849

s.2837

Einkommensteuer/Lohnsteuer

LSt-Pauschalierung bei geldwerten Vorteilen für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
BFH, Urteil vom 24.09.2015 - Vl R 69/14

DBl167412 s.2851

Ëinkommensteuer

Verfassungsmäßigkeit des beschränkten Abzugs der
sonstigen Vorsorgeaufwendungen
BFH, Urteil vom 09.09.2015 - X R 5113

DA1ß7442 5.2853

Abgabenordnung
Verteilung eines Übergan gsgewinns
BFH, Urteil vom 01.10.2015 - X R 32/13

DBI 166820
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WIRTSCHAFTSREC

AUFSATZ
Steuerberaterrecht

Die höchstrichterliche

a

s.28s9

F

lnhaltsverzeichnis

dargestellt. Daneben stellen Langzeiterkrankungen von Mitar-
beitern Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Den
Besonderheiten und beachtenswerten Aspekten hierbei geht
der Beitrag ebenfalls nach.

Ð80698527 s.2875
¡ trTc

Rechtsprechung zur ng

KURZ KOMMENTIERT
Kartellrecht

EuGH bestätigt Bußgeld gegen,,Kartell-
Dienstleister" - in manchen Ländern droht Gefängnis
RA Dr. Sebastian Jungermann / RA Dr. Jens Steger,
beide Frankfurt/M.

081165961 5.2865

ENTSCHEIDUNGEN
I nsolvenzrecht/Kreditsicherun gsrecht

Zum Verwertungsrecht des lnsolvenzverwalters an
verpfändeten sammelverwahrten lnhaberaktien, die
aufTreuhänder zu Eigentum übertragen wurden
BGH, Urteil vom 24.09.201 5 - lXZn 272|t3
Ð81167322 5.2S6é

des steuerlichen Beraters in den Jahren 2013-2015
(Teil 1)

Dr. Detlev Fischer, Richter am BGH a.D.
Die Rechtsprechung des BGH zur Steuerberaterhaftung ist sehr
vielschichtig und ihre genaue Kenntnis unerlässlich. Im An-
schluss an den letzten Rechtsprechungsüberblick in DB 20.l3
ab S.2010 wertet der Aufsatz die Spruchpraxis aus den Jahren
2013-2015 aus, wobei nicht nur die Entscheidungen des für die
Rechtsberaterhaftung zuständigen lX. Zivilsenats, sondern auch
die anderer Zivilsenate zu berücksichtigen sind, so z.B. zur Haf-
tung für fehlerhafte Gutachten oder zum Schadensersatzrecht.

ÐBI¡t65855

5onstiges Recht

Zur Hemmung der Verjährung bereicherungsrechtli-
cher Ansprüche durch eine auf Gläubigeranfechtung
gestützte Zahlungsklage
BGH, Urteil vom 29.10.2015 -IXZR222113
DB1 1 65892

Versicherungsrecht

Auslegung der Begrenzung des Versicherungs-
schutzes in Allgemeinen Geschäftsbedíngungen
8GH, Urteil vom 28.10.2015 -lV Z'R269114

Ð81167397

Versicheru ngsrecht

Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung einer
fondsgebundenen Lebensversicherung
BGH, Urteil vom 11.11.2015 * IVZR 513114

DB1 167398

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht

Betriebliches Eingliederungsmanagement und
besondere Aspekte bei Lan gzeiterkrankungen
RAin/FAinArbR Eva Maria Plocher, Stuttgart
Praxisrelevante Fragen, Förderungsmöglichkeiten sowie Bedeu-
tung und Auswirkungen eines (nicht) durchgeführten Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements werden anhand der bisher
zu diesem Themenfeld ergangenen jüngsten Rechtsprechung

ENTSCHEIDUNGEN
Arbeitsvertragsrecht

Beweislastverteilung bei Schadensersatzansprüchen
des Arbeitgebers wegen Erstattung von
betrieblichen Mehrkosten
BAG, Urteil vom 21.05.2015 - I AZR 116/!4 und
8 AZR 867113

081163433 5.2882

Arbeitsvertragsrecht
Kein Annahmeverzug bei rückwirkend begründetem
Arbeitsverhältnis
8AG, Urteil vom '19.08.2015 - 5 AZR 975113

DB1t6483r 5.28S3

KURZ KOMMENT¡ERT
Arbeitnehmerüberlassung

Der Referentenentwurf zur Reform der Arbeit-
nehmerüberiassung und des Werkvertragsrechts
RA/FAArbR Dr. Paul Melot de Beauregard, LL.M., München

D81.t 67065

Arbeitszeitrecht
Auslegung der arbeitsvertraglichen Vereinbarung
von Arbeit auf Abruf
LAG Düsseldorf, Urteil vom 29.07.20t 5 - 7 Sa 313Í'15

DB1 159893

STANDPUNKTE

Sonstige Steuerarten

Steuerpolitischer ldeenwettbewerb -
prämierte Reformvorschläge
Prof. Dr. Johanna Hey, Köln

D81166142

Bi lanzsteuerrecht

Eine Norm mit,,Langlebigkeitsrisiko" -
Die Reform des 5 6a ESIG ist überfällig
RA Georg Geberth, München

D81166716

5onst¡ge Steuerarten
Abbau und Begrenzung der Bagatellsteuern sind
überfällig
RA Katharina te Heesen, Düsseldorfl
Dipl.-Vw./Dipl.-Bw. (FH) Damian Fichte, Berlin
oBl 1 65556

Umsatzsteuer

Umsatzsteuerliche Organschaft: Mehr Rechtssicher-
heit und Transparenz sind möglich
RA/FASIRIStB/WP Prof. Dr. Thomas Küffner, München/
Düsseldorf I Thomas Luber, Freiburg
Ð81 165666

s.2881

s,2872

5.2884
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s.2874

s.2874
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Änderung der Entgelte für die Bereitstellung elektronischer
Netz- oder Kommunikationsdiènste
(26,1 1.201 s - Rs. C-326/ 1 4)
EuGH: Zur Wettbewerbsbeschränkung bei Geschäftsraummiete
(26.11.2015 - Rs. C-345l14)

BGH: Unzulässige Haftungsbeschränkung bei genereller Verkür-
zung der Verjährungsfrist in Haftungsklausel eines Emissionspro-
spekts (22.9.201 5 - U ZR 340/ 1 4l
BGH: Auch positive Feststellungsklagen sind musterverfahrensfä-
hig (5.1 1.201 5 - ttt ZB 69 I 1 4)
BGH: Zahlung an lnkassozessionar und Weiterleitung der Forderung
an Zedenten - lnsolvenzanfechtu ng (24.9.201 5 - IXZR308/1 4)
BGH: Auswirkungen einer dem Schuldner erteilten Restschuldbe-
freiung auf die Gläubigeranfechtung (12.1 '1.2015 - lX ZR 301/14)
BGH: Zur fiktiven Abrechnung von Unfallsthäden in der Fahrzeug-
kaskoversicherung aufGutachtenbasis (1 1.i 1.2015 - lV 2R426/14)
OLG Stuttgart: Rtickabwicklung des wirksam widerrufenen
Verbraucherdarlehens bei nicht verbundenen Verträgen
(24.11.2015 - 6U 140/14)

Gesetzgebung
Bundesregierung: lnvestmentrecht soll geänclert werden

Aufsåtze

Reinhard Willemsen, RA, und
Christiane KÍihn, LL.M. {Hongkong), RAin

Regierungsentwurf zur Anfechtun g -
ein versteckter Segen für den Fiskus

Die Bundesregierun g hat am 29.9.201 5 den Gesetzentwurf zur Ver-

besserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der lnsol-
venzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz veröffentlicht. Der
Beitrag stellt den Gesetzentwurf vor und zeigt dessen Schwächen
auf, wobei - nach einer Einleitung und einem Rückblick - die Neu-
erungen im Allgemeinen sowie im Einzelnen bewertet werden. Das

Fazit der Autoren ¡st unmissverständlich: Der Regierungsentwurf
überzeugt nicht.

Steuerrecht

Die Woche inn Blick

Entscheidungen
BFH: Negative Hinzurechnung der Verlustübernahme eines stillen
Gesellschafters {1.1 0.201 5 - I R 4/ 1 4)

BFH: 6rundstückserwerb zur Abgeltung eines auf Geld gerichteten
Abfindungsergänzungsanspruch s (29.9.2015 - ll R23/14)
BFH: Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung des beschränkten

Abzugs der sonstigen Vorsorgeaufwendungen durch dás

BürgEntlG KV (9.9.201 5 - X R 5/1 3)

BFH: Lohnsteuerpauschalierung bei geldwerten Vorteilen für Fahr-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (24.9.2015 -VlR69/14)
BFH: Steuererstattung nach lnsolvenzeröffnung
(18.8.201s-VilR24/13)

Gesetzgebung
Schweizer Bundesrat: Botschaft für automatischen lnformations-
austausch in Steuersachen CH/EU

Aufsätze

Dr. Michael Maßbaum, RA/5t8, und Diana Müller, StB

Aktuelle Entwicklungen ¡m Bere¡ch der Abzugsteuer
nach 5 50a ESIG bei Lizenzzahlungen und Anordnung
des Steuerabzugs

ln den Fokus der Betriebspriìfung gerät zunehmend die ordnungs-
mäßige Durchführung des Steuerabzugs nach 5 50a EStG. Auf-
grund drohenderHaftungsinanspruchnahme des Vergütungs-
schuldners wird diese Norm auch prozessual ein wichtiges Compli-
ance-Thema für die Unternehmensorganisation. Der Beitrag stellt
aktuell wichtige Entwicklungen und Anwendungsfälle der Norm in
der Praxis dar.

Dirk Beyer, RA/FAStR

Falsche Angaben zu Vorschenkungen: Mehrfache
Steuerhinterziehung und Verwendungsverbot
Welche steuerstrafrechtlichen Auswirkungen ergeben sich, wenn
in einer Erklärung betreffend eine aktuelle Schenkung oder
Erbschaft keine zutreffenden Angaben zu Vorschenkungen ge-

macht werden? Das Feld im amtlichen Vordruck für das Kreuz-

chen zu Vorschenkungen ist klein, aber oho! Das Unterlassen

dieser Angaben hat nach Ansicht des BGH eine erhebliche
steuerstrafrechtliche Bedeutung. Nebenbei können aus dem
BGH-Urteil Verwendungsverbote abgeleitet werden.

Entscheidungen

BFH: Einkommensteuerrechtliche Qualifikation von
Preisgeldern aus Turnierpokerspielen
(16.9.201s -XR43/12)

BFH: Hemmung der Feststellungsverjährung bei Prüfung

eines Gesamtobjekts
(16.6.201s-lXR51/14)

Neuerscheinung Buch
Moritz/Jesch, lnvstG - lnvestmentsteuergesetz
Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht, Bd. 2

Praxisnaher Großkommentar zur Neukonzeption des lnvstc

1.286 Seiten, € 289,00

3009

301 1

3029
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3040

3042

3048

Justus von Buchwaldt; LL.M., RA/FAlnsR

Die,,lnsolvenz in der Eigenverwaltung,' -
auf die richtige Vorbereitung kommt es an

Die Anlässe, über eine ,,lnsolvenz in Eigenverwaltung" nachzuden-
ken und dessen Durchführung ernsthaft in Erwägung zu ziehen,
sind vielschichtig. Auch kann nicht jedes Unternehmen für die
Durchführung eines lnsolvenzverfahrens in Eigenverwaltung als
geeignet angesehen werden; nicht wenige Versuche scheitern. Die
sorgfältige Vorbereitung eines Eigenverwaltungsverfahrens ist
stets Voraussetzung und Basis für einen erfolgreichen Weg aus der
Krise, Doch was ist vor der Durchführung eines solchen Verfahrens
konkret zu beachten? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Wie ist
der lnsolvénzantrag votz ubereiten? Fragen, aufdie der Beitrag Ant-
worten gibt.

3017

Entscheidungen

OIG Karlsruhe: Gerichtliche Bestellung eines Abschlussprüfers 3022
schon bei anhängiger Anfechtungsklage
(27.10.2015 - 11 Wx 87115 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels)

OLG Saarbrücken: Außerordentliche Kündigung eines Kommissi- 3028
onsverhältnisses
(7.5.2015 - 4U 47 /13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Patrick Ayad, M.Jur. lOxford], RA)

il
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Lehrmaterial zu IFRS 9 und IFRS 15

ESMA: Durchsetzungsentscheidungen

EFRAG: Stellungnahmeentwurf zu ED /201 5/B

BMF: Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Anderungs-
richtlinie
DRSC: Stellungnahme zum Konsultationspapier der IFRS-Stift ung
DRSC: Zweite Sitzung des Anwenderforums zur Einführung von
tFRS 1s

Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftsausschuss des BT: Beschluss des APAReG

IDW: Stelluhgnahme zum IPSASB Exposure Draft 56 ,,Ihe Applica-
bility of lPSASs"

Betriebswirtschaft
BDU: Vereinheitlichte Leitlinien in der Restrukturierung und Sanie-
rung von Unternehmen

Aufsatz

Dr. Philipp Ohmen, WP, und Dr. Holger Seidlen WP/StB/RA

Wertaufhellung und Wertbegründung nach HGB
und IFRS - ABC praxisrelevanter Fälle

Die Abgrenzung der Wertaufhellung von der Wertbegründung ist

ein in der Bilanzierungspraxis immer wieder auftretendes Problem.
Der Beitrag stellt wichtige Fälle in Form eines ABC relevanter Fälle

für die PraXis der handelsrêchtlichen Rechnungslegung und der
Rechnungslegung nach den IFRS in handhabbarer Weise zusam-
men. Zuvor wird kurz das zugrunde liegende Verständnis der Wert-
aufhellung dargestellt.

Entscheidung

FG MÍinster: Gesetzliche Entsorgungsverpfl ichtung für Energie-
sparlampen rechtfertigt eine Rückstellungsbildung
(1 8.8.201 5 - 10 K 341 0/1 3 K, G - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/SIB)

Neuerscheinung Buch
Wûstemann, Buchführung case by case

Betriébs-Berater Studium - BWL case by case

6. Auflage, 280 Seiten, € 22,90

lSBN: 978-3-8005-5040-1 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Arbeitsrecht

3o4s Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Verbotswidrige Arbeitsvergütun g an Privatschulen
(1 9.8.201 s - s AZR s00/14)
BAG: Sozialer Ansprechpartner als geschuldete Leistung
(30.9.201s - 10 AZR2'1 /14)
LAG Berlin-Brandenburg: Allgemeiner Beseitigungs- und Unter-

lassungsanspruch des Betriebsrats bei Verletzung der Grundsätze

des 5 75 Abs. 'l BetrVG (20.8.2015 - 21 TaBV 336/15)
IAG Berlin-Brandenburg: außerordentliche betriebsbedingte
Kündigung als soziale Abwägung (26.8.2015 - 15 Sa 587 /15)
BAG: Schadensersatz wegen der Verletzung von Aufklärungspflich-
ten in Zusammenhang mit der unterbliebenen Anmeldung bei der
vBL (4.8.201s - 3 AZR so8/13)

3051

Aufsätze

Thomas Hey, RA, und Stephanie Claßmann, Mag. iur.

Das Beteiligungsrecht des Betriebsrats in
Unternehmen ohne Wirtschaftsausschuss be¡
Unternehmensübernahme mit Kontrollerwerb
Die Vorschrift des 5 109a BetrVG regelt, dass bei Unternehmens-
überñahmen i. S. d. 5 i 06 Abs. 3 Nr. 9a BetrVG die an sich dem Wirt-
schaftsausschuss zustehenden Beteiligungsrechte und Sanktionen
(S 109 BetrVG) auf den Betriebsrat übergehen, wenn ein Wirt-
schaftsausschuss nicht besteht. Obgleich damit eine in der Praxis

nicht unerhebliche und systematisch zweifelhafte Auffangkompe-
tenz des Betriebsrats geschaffen wird, ftihrt die Vorschrift ein ge-

wisses Schattendasein. Dies ist umso mehr verwunderlich, als die
alles entscheidende Frage, wann ,,kein Wirtschaftsausschuss be-

steht", bislang völlig ungeklärt ist.

3055

Matthias Dimsic, RA, und Marc-André Link RA

Besta ndsschutzstre¡ti gke¡ten
von GmbH-Geschäftsführern

lm Zusammenhang mit der Kündigung eines GmbH-Geschäftsfüh-

rers stellen sich in der Praxis eine Vielzahl von wichtigen Fragen, die

auf den Verlauf und let¿lich den Ausgang des einzelnen Verfahrens

erheblichen, wenn nicht entscheidenden Einfluss haben. Hiezu zäh-

len immer wieder die Themenkreise der Rechtswegzuständigkeit,

der Anwendbarkeit des KSchG in Bezug auf den materiellen Kündi-
gungsschutz und der Einhaltung einer Klagefrist. Veranlasst durch

zwei Entscheidungen des l0.Senates im Oktober und Dezember

2014, durch die das BAG seine bisherige Rechtsprechung zum Pro-

blemfeld der Rechtswegbestimmung grundlegend geändert ha!
setzt sich dieserAufsatz mit diesenThemen auseinander.

Entscheidung

BAG: lnkenntnissetzen des Kündigungsempfän gers

von der Bevollmächtigung des Erklärenden
(24.9.2015 - 6 AZR492/14- dazu BB-Komrnentar von

Tobias Neufeld, LL.M., RA/FAArbR)

Die Erste Se¡te
Prof. Dr. Volker Rieble

AÜG-Reform: Bundesgewerkschaft sministerium

Veransta ltu ngsber¡cht

,,BB-Fachkonferenz Stiftungen" am 5.1 1.201 5 in
Frankfurt a. M

lmpressumAlorschau

vt-vil
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Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Zur Einstufung von Devisengeschäften als Wertpapier-

dienstleistungen oder Anlagetätigkeiten (3.12.201 5 - Rs. C-312/ 1 4\

EuGH: Anspruch des Handelsvertreters auf Schadensersatz zusàÍz-

lich zur Ausgleichszahlung für Kunden (3.1 2.201 5 - Rs. C-338/14)

LG Stuttgart: Vereinbarung eines sog. lndividualbeitrags in einem

als,,lndividual-Kredit" bezeichneten Verbraucherdarlehensvertrag

(2J22015 - 13 s 45i 15)

Gesetzgebung
Bundestag: Neues Recht für Syndikusanwälte

Bundestag: Verbraucherstreitbeilegungsgesetz beschlossen

Áufsätze

Jana C. Fuchs, RAin, CIPP/E, CIPP/US

Personenbezogene Daten zwischen
der EU und den USA

Auch wenn das Urteil des EuGH zum sogenannten ,,Safe Harbor"
deutlicher nicht hätte ausfallen können, so lässt es doch mehr Fra-

gen offen als geklärt werden. Für deutsche Unternehmen, die mit
in den USA ansässigen Unternehmen personenbezogene Daten

austauschen oder diese dort verarbeiten lassen,.bedeutet das Urteil

in erster Linie rechtliche Unsicherheit. lnterne Strukturen der Da-

lenübermittlung in die USA sollten jetzt auf den Prüfstand.

Dr. Hervé Edelmann, RA, und Dr. Tanja Suchowersþj, RAin

Kündigung von Bausparverträgen - keine teleo-
logische Reduktion des 5 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB

ln BB 2015, 1800 haben die Autoren aufgezeigt, dass und aus wel-
chen Rechtsgründen Bausparkassen die Möglichkeit zusteht, Bau-

sparverträge zehn Jahre nach erstmaliger Zuteilungsreife jedenfalls

nach 5 489 Abs. 1 Nr.2 BGB wirksam zu kündigen. ln Rechtspre-

chung und Literatur wird zwischenzeitlich zum Teil vertreten, 5 489

Abs. 1 Nr.2 BGB sei dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass

er auf den ,,professionellen", auf den ,,übermächtigen" oder den

,,nicht schutzbedürftigen" Darlehensnehmer und damit auf Bau-

sparkassen und Kredit¡nstitute keine Anwendung findet. Nach An-

sicht der Verfasser begegnet diese Auffassung erheblichen rechtli-
chen Zweifeln.

Dr. lngo Bott, RA, und Dr. Mayeul Hiéramente, RA

Durchsuchung von Anwaltskanzleien -
wenig Schutz aus Straßburg

Der Beitrag befasst sich mit der Zulässigkeit vòn Durchsuchungen
in Anwaltskanzleien im Rahmen von Strafuerfahren gegen Man-

danten, Zugle¡ch beleuchtet er praktische VorsoÍgemöglichkeiten.
Die Auseinandersetzung mit der Thematik ist dringend geboten:
illustriert doch das Urteil des EGMR vom 3.9.2015 sowohl Ursachen

als auch Konsequenzen einer unzureichenden Risikovorsorge. Es

sollte als Warnung dienen, dass Grundkenntnisse der strafprozes-

sualen Rahmenbedingungen für sämtliche Formen der Rechtsbera-

tung von Unternehmen dringend erforderlich sind.

Entseheidungen

BGH: Lösungsrecht des lnferenten vom Übernahmevertrag -
(Treue-)Pflicht der Gesellschaft zur Förderung der Durchführung
einer Kapitalerhöhung
(3.1 1.2015 - ll ZR 1 3/14 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Michael Stöber)

[G München l: Kündigung von Bausparverträgen
(1 8.1 1.201s - 3s o 4819/\s)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entsche¡dungen
BFH: Zum Zuordnungswahlrecht bei sonstigen Leistungen
(14.10.201s-VR1o/14)
BFH¡ Zum Verhältnis von Feststellungsbescheid (5 251 Abs.3 AO)

und I nsolvenzfeststellungsklage ( 1 8.8.201 5 - V R 39 / 1 4)

BFll: Einfuhrumsatzsteuer und Vorsteuerabzug
(1i.11.201s-vR68/14)
FG Düsseldorf¡ GrESt bei Umstrukturierung im Konzern

(4.11.201s - 7 K 1ss3/1s GE)

FG Düsseldorf: Keine Beschränkung des Schuldzinsenabzugs bei

Zinseszinsen für lnvestitionskredite (29.9.2015 - 10 K 4479111)

Gesetzgebung
Bundesregierung! Gesetzesentwurf zur Modernisierung des Be-

steuerungsverfahrens

Aufsatz

Prof. Dr. Dieter Dziadkowski

Zur Mehrfachbesteuerung von Glücksspielumsätzen
in öffentlichen Spielbanken und pr¡vaten Spielhallen

Seit Jahrzehnten ist die Umsatzbesteuerung von Glücksspielumsät-

zen umstritten. Hinzu kommt, dass inzwischen auch die weitere Be-

steuerung durch Spielbankabgaben oder Vergnügungssteuern an-

gezweifelt wird. Nach mehreren Entscheidungen des EuGH schien

die Rechtslage geklärt. ln Deutschland hatte sich das FG Hamburg

häufig mit den Zweifelsfragen beschäftigt. Auf der Basis seiner Vor-

abentscheidungsersuchen hatte der EuGH Ende 20i3 die derzeiti-
ge Besteuerung dieser Umsätze durch Umsatzsteuer und andere

Steuern nicht als unionsrechtswidrig angesehen. Die Folgeurteile

des FG Hamburg wurden jedoch inzwischen wieder angefochten.

Nunmehr hat der ll. Senat des BFH eine Nichtzulassungsbeschwer-

de zugelassen. Folglich ist in Kürze wieder mit einer höchstrichterli-

chen Entscheidung zu rechnen. Sämtliche aufgeworfenen Fragen

bedürfen aber einer raschen Antwort, da die Suche nach dem
Glück - insbesondere durch die Digitalisierung - starke Zuwachs-

raten aufwe¡st und ggf. Steuerauifälle in erheblichem Umfang eln-

treten können. Wie jüngst die Hightech-Spielwiese auf der Games-

com in Köln gezeigt hat, wächst die Spielleidenschaft breiter Bevöl-

kerungsschichten ungebremst zu immer neuen Höhepunkten im

,,high speed-Tempo".

Entscheidungen

GA Szpunar: Es ist unklar, ob die Beschränkung durch 5 33 ErbStG

gerechtfertigt werden kann
(26.1 1.2015 - C-522/14 - dazuBB-Kommentar von

Prof. D¡. iur, Swen O. Båuml,stB)

BFH: Verhältnis Umsatzsteuer zur Grunderwerbsteuer
(1 0.9.201 5 - V R 41 /1 4 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-finw. (FH) Gunnar Harlacher, RA)

Neuerscheinung Buch
Moritz/Jesch, lnvStG - ¡nvestmentsteuêrgesetz

FranKurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht, Bd. 2

Praxisnaher Großkommentar zur Neukonzeption des lnvStG

1.286 Seiten, € 289,00

ISBN: 978-3-8005-1581-3 / lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Rechnungslegung

Arbeitsrecht
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BAG: lnsolvenzanfechtung gegen Entgeltzahlungen
(22.1 0.201 s - 6 AZR 538 I 1 4)

BAG: Betriebsbedingte Kündigung einer Lehrkraft ohne Lehrbefä-
higung(22.10.2015 - 2 AZRSB2/14)

LAG Schleswig-Holstein: Eignungstest - Benachteiligung man-
gels Einladung zum Vorstellungsgespräch (9.9.2015 - 3 Sa 36115)

LAG Berlin-Brandenburg: Kein Kündigungsschutz für Organmit-
glieder (17.9.2015 - 5 5a 516/15)

LAG Berlin-Brandenburg: Krankengeldzuschuss - Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung (4.9.2015 - 9 5a779/15)
LAG Berlin-Brandenburg: Vergleichsmehrwert für Folgeansprüche
(2s.11.2015 - 17 Ta (Kost)6094/15)

Aufsatz

Thomas Ubber, RA, und Meike Löw

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher
Nach Mindestlohn, Frauenquote und Tarifeinheit wird nun die Um-
setzung eines weiteren arbeitsrechtlichen Vorhabens aus dem Ko-
alitionsvertrag vorangebracht: Mitte November ging der Gesetzes-
entwurf zur Àñderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
und anderer Gesetze in die regierungs¡nterne Abstimmung. Teil
dieses Pakets ist ein Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmern
als Streikbrecher. An der Verfassungsmäßigkeit einer solchen Rege-
lung bestehen große Zweifel, denen der Beitrag nachgeht.

FASB: Anpassung der Vorschriften für Angaben zu Fair-Value-
Bewertungen geplant
EU: Änderungen an IAS '16 und IAS 38 übernommen
EFRAG: Stellungnahme zum Entwicklungsprozess der
lFRS-Taxonomie

ECON: Öffentliche Anhôrung zu lFR5 9

Towers Watson: Niedrigzinsphase - Bilanzielle Konsequenzen der
betrieblichen Altersvorsorge sind den me¡sten Mittelständlern un-
bekannt

Wirtschaftsprüfung
WPK: lmmer mehr Wirtschaftsprüfer in Netzwerken
llllPK: Herb'stsitzung des Beirats
WPK: Anhörung der Mitglieder zur Anderung. der Wahlordnung
der WPK

WP(: Anhörung der Mitglieder zur Änderung der Gebührenord-
nung der WPK

WPK: Wirtschaftsplan 201 6

WPK: Anderung der Beitragsordnung

Ar¡fsatz

Dr. Norbert Lüdenbach, WP/StB, und Dr. Jens Freiberg, Wp

BB-lFRS-Report 20'! 5

Der Beitrag gibt - als Fortsetzung der BB-IFRS-Reporte der Verf. in
den Jahren 2007 bis 2014 - e¡nen Überblick über die Weirerenr-
wicklung der lFRS im Jahr 2015. Eine wesentliche (Fort-)Entwick-
lung der IFRS ist im aktuellen Jahr nicht zu verzeichnen. Angekün-
digt war zwar der zeitnahe Abschluss des Großprojekts zur Reform
der Leasingbilanzierung (IFRS 1 6), die Veröffentlichung ist aber ver-
schoben auf 2016. Seitens des IASB wurden allerdings diverse Ent-
würfe zur Anpassung des bestehenden Regelwerks veröffentlicht,
die dargestellt und gewür:digt werden.

Entscheidung

BFH: Buchführungspflicht einer ausländischen lmmobilien-
ka pita lgesellschaft
(1 5.10.2015 - | B 93/15 * dazu BB-Kommentar von
Nikolaj Kubik, RA)

Neuerscheinung Buch
Wüstemann, Buchführung case by case

Betriebs-Berater Stud¡um - BWL ctts¿ bv case

6. Auflage, 280 Seiten, € 22,90

ISBN: 978'3-8005-5A40,1 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Entscheidungen

LAG Berlin-Brandenburg: Kein allgemeiner Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch des Betriebsrats bei einseitigen Maßnah-
men des Arbeitgebers
(20.8.2015 -21 TaBV 336/15)

BAG: Abmahnung eines Betriebsratsmitglieds - Anspruch auf
Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte
(9.9.201 5 - 7 ABR 69 / 1 3 - dazu BB-Kommentar von
Daniela Rottmeier, RA¡n)

Neuerscheinung Buch
Schleßmann, Das Arbeitszeugnis, 21, Auflage
Zeugnisrecht, Zeugnissprache, Bauste¡ne, Muster,

Auskünfte ûber Arbeitnehmer

321 Seilen, € 69,û0

ISBN: 978-3-8005-3282'7 I lnfos unter: www.shop.ruw,de

Alrtuelle Veranstaltung 20 1 6
Deutsche Compliance Konferenz 2016

28.*29.04.201 6, Hotel Scandic Berlin

Weitere lnfos und Anmeldung: www.deutsche-compliance-konferenz,de

Die Erste Seite
Prof. Dr. Gerrit Adrian, StB

Unterneh menssteuerrech f 2O1 5 I 201 6:
Wesentliche Änderungen
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lnhaltsverzeichnis

nurs¡irz¡
F¡nanzinstrumente/Hedge Accounting/lAS 39/Sicherungs-

beziehungen
Anwendung und Ergebniseffekt des hedge
accounting nach IAS 39 in der Unternehmenspraxis
Janina Knappstein, M.Sc. / Dr. André Schmidt,
beide Bochum
ln dem Beitrag wird analysiert, inwieweit die lndustrie- und
Handelsunternehmen des DAX30 ergriffene Sicherungsmaß-
nahmen in den Jahren 2007 bis 2013 bilanziell abbilden und
welchen Effekt dies auf das net income besitzt.

KOR1 1 59985

Fair Value/lAS 40/IFRS 13/lnvestment Properties/lmmobilien
Zur Umsetzung der Bewertungsvorschriften nach
IFRS 13 für Renditeimmobilien
Prof. Dr. Max Göttsche / Cyril Cranen, M.Sc. / Felix Geidel,
M.Sc. / Mag. Tobias Steindl, alle Eichstätt-lngolstadt
lm Rahmen einer empirischen Analyse werden in dem Beitrag
Ermessensspielräume bei der Umsetzung der neuen Vorschrif-
ten des IFRS 13 aufgedeckt. lnsb. wird deutlich, dass eine ein-
deutige Klassifizierung der lnputparameter bei der Bewertung
von Renditeimmobilien nicht immer möglich ist.

KOR107375r

Anhang/Rückstellungen

Angaben nach IAS 37 zu Eventualverbindlichkeiten
WP/SIB Dipl.-Kfm. Hermann Kleinmanns, Kerken
Nach IFRS bilanzierende Unternehmen haben im Anhang An-
gaben für bestimmte Gruppen von Eventualverbindlichkeiten
nach IAS 37 zur Verfügung zu stellen. ln dem Beitrag werden die
Anforderungen an diese Angaben erläutert, Unzulänglichkeiten
in der Berichtspraxis aufgezeigt und Handlungsempfehlungen
für eine normgerechte Erfüllung der Angabepflicht gegeben.

KORI 163528

Goodwill
lmplikationen einer Buchwert-Marktwert-Lücke für
die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts
deutscher Konzernunternehmen
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner / WP/SIB Dr. Julia
Busch / Malte Kähler, M.4., alle München
Übertrifft der Buchwert eines Unternehmens seinen Markt-
wert am Kapitalmarkt, kann dies ein Anlass für eine Goodwill-
abschreibung sein. ln dem Beitrag wird analysiert, inwiefern in
der Praxis in solchen Konstellationen außerplanmäßige Good-
willabschreibungen vorgenommen werden.

KOR1 1ó3743

I mmobilien-Sonderveimögen/lnvestmentfonds/

KAGB/Net Asset Value

Werterm¡ttlung von lmmobilien-Sondervermögen
nach Einführung des KAGB

Dr. Philipp Reinbacher, Hamburg/Hagen / Tina Frehse,

M.Sc., Hamburg
Seit Auflage des ersten lmmobilien-Sondervermögens vor
über 50 Jahren wurden zahlreiche Normen zu ihrer Regulie-
rung erlassen, ergänzt durch diverse Verordnungen und Ver-
lautbarunÇen, so aúch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).

Ziel des Beitrags ist daher die Werterm¡ttlung von Anteilen an
offenen lmmobilien-Sondeivermögen nach der Einführung
des KAGB zu beleuchten, da sich auf diesem Gebiet vielfälti-
ge Bewertungsfragen hervortun. So soll insb. der Schutz der
Anlegerinteressen durch ein objektives und verlässliches Vor-
gehen bei der Bewertung der lmmobilien-Sondervermögen
gewährleistet werden.

KORÎ 163748

Abschl'ussprüfung

Die externe Rotationspflicht: Fluch oder Segen?
Prof. Dr. Matthias Wolz / Dipl.-Kfm./Dipl.-Vw. Tilmann
Henrich / Dipl.-Kfm. Markus Widmann, alle Trier
Die EU sieht in der externen Rotationspflicht ein Mittel zur
Steigerung der Prüfungsqualität, zur Brechung der Markt-
macht der Big4 sowie zur Schaffung von Wettbewerb auf
dem umkämpften Prüfungsmarkt. Dieses lnstrument wird in
dem Beitrag hinsichtlich der Eneichung dieser Ziele diskutiert
und - aufder Grundlage einer empirischen Untersuchung des
Prrifungsmarkts - mögliche Folgen für den Berufsstand aufge-
zeigt sowie einer kritischen Analyse unterzogen.

KORÎ044717

FALLSTUDIE
Bilanzanalyse

Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2015

Prof. Dr. Peter Lorson / Bianca Dogge, M.Sc. / Dr. Ellen

Haustein / Richard Paschke, M.5c., alle Rostock / Dr. Jörg
Poller, Berlin
Der Prozess der Erstellung eines Konzernabschlusses nach
IFRS reicht von der Feststellung der Konzernabschlusspflicht
über die Erstkonsolidierung bis zu Folgekonsolidierungen. Für
die Praxis von grundlegender Bedeutung sind der buchhalte-
rische Weg zum Konzernabschluss und das Arbeiten mit den
IFRS-Texten. Anhand eines Schiffbau-Konzerns wird dies am
konkreten Beisplel dargestellt. lm neunten Teil wird die Fall-
studienserie mit Ausführungen zur Konzernbilanzanalyse und
Organisation der Konzernabschlusserstellung abgeschlossen.

KORI 1 64083

TAGUNGSBERICHT
Erträge/HG B/l FRS/Lagebericht/Leasing

Aktuelle Entwicklungen in der Unternehmens-
berichterstattung
Katharina Hombach, M.Sc., München
Auf der diesjährigen Euroforum Jahrestagung,,Praxisforum
Rechnungswesen" wurden aktuelle Entwicklungen der nati-
onalen und internationalen Unternehmensberichterstattung
von Erstellern, Prüfern und Aufsehern debattiert. Der Beitrag
gibt einen Überblick über die diskutierten Problemfelder.

KORl 160934

REPORTS
lnternational

National

BEITAGE
BiIRUG: Wesentliche Änderungen für Einzel- und
Konzernabschluss
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner, München

KORl I 6t 205

SERV¡CE
Zeitschriftenspiegel
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www.kor-ifrs.de
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Aktienrecht
Schadensersatzpfl icht wegen Beteiligun gserwerbs?
Prof. Dr. Andreas Cahn, L[.M. (Berkeley) /
RA Dr. Christian Decher, beide Frankfurt/M.
lm Schrifttum ist unlängst die These vertreten worden, der
Erwerber einer Beteiligung sei aufgrund seiner vormitglied-
schaftlichen Treupfl icht für Vermögensnachteile haftbar, die
bei der Zielgesellschaft aufgrund des Beteiligungserwerbs
eintreten. Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass eine der-
artige Ersatzpflicht des Erwerbers sich nicht begrrinden lässt.

DKï 159511

Aktienrecht
Die Pflicht zur lnformationsweitergabe im
faktischen Konzern
Florian Mader, Ravensburg
Zu den Grundfesten des Konzernrechts zählt es, dass die einzel-
nen Unternehmen trotz der w¡rtschaftlichen Einheit des Konzerns
rechtlich selbstständig bleiben. Dies bringt mit sich, dass lnfor-
mationen einer Konzerngesellschaft nicht automatisch auch
den übrigen Gesellschaften bekannt sind. Während die Wis-
senszurechnung innerhalb einer juristischen Person bislang viel
Aufmerksamkeit erfahren hat, ist die Problematik im Konzern
weitgehend ungeklärt. lnsofern hat jüngst Schwintowski weitrei-
chende Thesen aufgestellt. Der Beitrag überprüft diese Thesen
auf ihre St¡chhalt¡gkeit und beleuchtet dabei die lnformations-
rechte des herrschenden Unternehmens im faktischen Konzern.

DK1 160781

Aktienrecht
Die Entwicklung des Rechts des Aufsichtsrats im
Jahr2014
RA Dr. Rüdiger Werner, Gerlingen
Die Rspr. hat das Recht des Aufsichtsrats auch im Jahr 2014
durch eine ganze Reihe bedeutsamer Entscheidungen fort-
entwickelt. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK)

blieb zwar im Berichtszeitraum unverãndert. Umso aktiver
war jedoch der Gesetzgeber: Am 01 .05.2015 trat das GlTeilhG
in Kraft. Diese Gesetzesnovelle enthält einschneidende Verän-
derungen, insofern sie u.a. eine fixe Frauenquote von 3070 für
die Besetzung von Aufsichtsräten vorschreibt. Der Beitrag gibt
einen Überblick über diese Änderungen.

DKt t 63738

STEUERRECHT

Körperschaftsteuer/lnternationales Steuerrecht
Grenzüberschreitende Organschaft aufgrund der
Grundfreiheiten
CPA/SIB Dr. Arne Schnitger, LL.M., Berlin
Die Frage, inwieweit aufgrund der Grundfreiheiten des
AEUV die mit einer Organschaft verbundenen Vorteile auch
in grenzüberschreitenden Sachverhalten zu gewãhren sind,
kann getrost als,,Dauerbrenner" in der EuGH-Rechtsprechung
bezeichnet werden. lnfolge einer Reihe von Entscheidungen
zeichnen sich dabei mittlerweile die Konturen eines unions-
rechtlichen Rahmens ab, innerhalb dem die Mitgliedstaaten
eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung inländischer und
grenzüberschreitender 5achverhalte haben. Der Beitrag zeigt
Konturen auf und leistet damit eine Bestandsaufnahme.

DK1162774

lnhaltsverzeichnis

BITANZRECHT/RECHN UNGSLEGUNG
Jahresabschluss/Handelsbilanzrecht
Ausgewählte Aspekte bei der Bankbilanzanalyse
und der Analyse von Kennzahlen
WP/StB Wolfgang Weigel, Frankfurt/M. /
WP Lukas Sierleja, London
Die fachkundige Analyse von Bankabschlüssen stellt den Bi-
lanzleser vor große Herausforderungen. Bei der Analyse der
Abschlüsse kommt den institutsspezifischen Kenntnissen, dem
Branchenverständnis sowie den Erwartungen an den Abschluss,
die sich aus dem Geschäftsmodell und der Unternehmensstra-
tegie der Bank ergeben, eine besondere Bedeutung zu.

DKt 161838

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
Aktienrecht
Vorlagebeschluss zum Mitbestímmungsrecht
KG Berlin, Beschluss vom 16.10.2015 - 14 W 89/15

DKI 165066

Aktienrecht
Zum Auskunftsanspruch des Aktionärs über die
Besetzung von Führungspositionen
OLG Düsseldorl Beschluss vom 13.07.2015 -
t-26 W 16114 {AktE)
DKl 159768

Aktienrecht
HV: Beschlussfassung nicht bekannt gemachter TOP

OLG Frankfurt/M., Urteil vom 19.05.2015 - 5U 177114

DK1162705

Aktienrecht
Angemessene Abfindung nach Abschluss eines EAV

OLG München, Beschluss vom 10.09.2014 - 3l Wx 119114

4K1159446

Strafrecht

Annahme einer gesellschaftsrechtlichen
Aufsichtspfl ícht der Konzernmutter
OIG München, Beschluss vom 23.09.2014 - 3 Ws 599/14

DKl 165512

STEUERRECHT

Körperschaftsteuer

Grenzüberschreitende Dividendenausschüttung
EUGH, Urteil vom 02.09.2015 - Rs. C-38ó/t4
DKI159376

Körperschaftsteuer

Verzögerte Eintragung des GAV

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.04.2015 - 6 K 1284/14

DK1165027 s.524

BEILAGE

BiIRUG: Änderungen für Einzel- und Konzernabschluss

Christian Zwirner
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849 Key Audit Matters (KAM)

WP/SIB Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STEUER- UND BILANZPRAXIS

85L Wenn der Betriebsprüfer dreimal schätzt!
Erkenntnisse aus der Entscheidung des BFH
vom 25.3.2015 für Steuerpflichtige und Berater
WP/SIB Volker Bahlburg

858 Europäisierung des $ 6b ESIG durch das

Steueränderun gsgesetz
Überblick und Analyse anhand von Beispielsfällen
Prof. Dr. Cenit Adrian und Dipl.-Finw (FH) Cor¡nna Tigges, M.Sc.

864 Übertragung von Pensionsverpflichtungen im Rahmen
von Umwandlungen nach UmwStG
Cesellschaftsrechtliche Umstru kturierung und
Auswirkungen auf bestehende Pensionszusagen
WP/SIB René Feldgen

871- Keine Nachsicht für den Ebay-Händler - Steuerpflicht
infolge des Verkaufs von 140 Pelzmänteln
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 72.8.2OL5 -
xr R 43113
Dr. Hans-Martin Crambeck

874 Erdienbarkeit der mittelbaren Erhöhung der
Versorgungszusage an e¡nen nicht herrschend
beteiligten Gesel lschaft er-Geschäft sfü hrer
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 20. 5. 20L5 -
tRLT/L4
5tB Dieter Crützner

PRAXISFÄITE

(Freiwillige) Schnellbauaufwendungen als
Herstellungskosten
WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach

AKTUELL BERATEN

879 Vetjährungsunterbrechung, Aufrechnungsverbot,
Energiesteuer und lnvestitionszulage an der
Schnittstelle von lnsolvenz- und Steuerrecht
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann

KURZNACHRICHTEN

DRS 24 zu immateriellen Vermögensgegenständen im
Konzernabschluss vera bschiedet

E-DRAS 6 veröffentlicht

Nachbetreuung von Versicherungsverträgen

Abzinsung erfolgsuna bhä ngiger
Beitra gsrückerstattu n gen

Verfassu ngsmä ßigkeit des Abzugsverbots fü r
Gewerbesteuer

Ermittlung des Auflösungsgewinns i. S. des $ 17 Abs. 2,

Abs.4 Satz 2; verdeckte Gewinnausschüttung durch
Darlehen der CmbH an ihren Gesellschafter

Häusliches Arbeitszimmer für Klavierpädagogin und
Pianistin

Gewerbesteuerbefreiu n g einer Besitzpersonen gesel l-

schaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG bei

Betriebsa ufspa ltu ng

Besteuerung einer Entschädigungszahlung für
entgehende Einnahmen

Werbungskosten des Arbeitnehmers aus
Bü rgschaftsverlusten

ELSTAM bei verschiedenen Lohnarten

Einkommensteuernachzahlung bei

Nettoloh nverein ba ru n g

Steuerbefreiung nach $ 4 Nr.14 UStC für ärztliche
Leistungen

Anforderungen an konkludenten Antrag auf
lst-Besteuerung ($ 20 UStC )

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat
Oktober 201-5

Eigenvera ntwortliche Fristenkontrolle d u rch
Büroangestellte
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889 WertberichtigungszeitraumbeiÄnderungvon
Jahresabschlüssen
WP/StB Prof Dr. Wolf-Dieter Hoffmann
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StB M¡chael Seifert
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891 Aktualisierung der DRS durch E-DRÄS O

Anpassu ngen a n Rechtsänderungen
WP Prol Dr. habil. Robin Mujkanovic

897 GrundlagenderUnternehmensbewertung
Praxishinweise für kleine und mittelgroße
Unternehmen (fUU)
Prof. Dr. Christian Zwirner, Malte Kähler, M.A. und Cregor Zimny, M.Sc.

904 Die Neufassung des $ 79 Abs. L bis 4 ESIG

Anderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015

StB Dieter crützner

909 Sonstige Gegenleistungen bei Einbringungen nach

den 5$ 20, 21 und 24 UmwStG
Ein Update nach Verabschiedung des StÄndC 2015

StB/vBP Prof. Dr. Hans Ott

gL4 Steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen
Anmerkungen zum BMF-Schreiben vom 14: l-0. 201-5

stB M¡chael Seifert

922 SteuerfreiheitvonTrinkgeldern
. Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 18. 6. 20L5 -

vt R 37/L4
RA Dr. Tobias Rolfes

926 Finale Betriebsstättenverluste
Die Schlussanträge des Generalanwalts Melchior
Wathelet im Vorlageverfahren ,,Timac Agro
Deutschland GmbH"
Dr. Kai Schulz-Trieglaff

g2g Mindestlohn: Érleichte¡ung bei der
Dokumentationspflicht und erste Urteile
Ein Jahr Mindestlohn - ein UPdate

RA/WP/FAStR Harald Schumm

PRAXISFALLE

933 Konzernrechnungslegung bei Entherrschungsvertrag

WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach
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Kfz-Kosten eines sel bstä ndigen Steuerberaters

Preisgelder a us Turnierpokerspielen

Betriebsaufgabe nicht bereits durch Stellung des

lnsolvenza ntrags

Veräußerung eines Teils der Beteiligung an einer
Mitu nternehmerschaft oder einer KCaA

Bonuszahlu ngen für gesundheitsbewusstes Verha lten

Aufwend u n gen fü r Schornsteinfegerleistu n gen

Negative Einlagezinsen nach $ 8 Nr. l-
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Vorläufige Festsetzung der Erbschaft-/
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410 Ressourcenschonendes Arbeiten
Wie man Fachkräfte durch den Abbau

von Verschwendung entlastet

Bernd Kriegesma nn/Stefanie Bengfort/
Julia Eßlinger/Cihan Dogan
lm Kampf um Spitzenkräfte müssen sich Unterneh-
men in Deutschland mittlerweile einiges einfalten
lassen. Wer gutes Personat hat, sotlte es pfleglich
behandetn. Wie wichtig der Abbau von Belastungen
ist und wie man dies erzielen kann, erläutert dieser
Beitrag.

418 Social Freezing - die kalte Verführung
lst das Einfrieren von Eizellen ein Meilenstein

der Gleichberechtigung oder nur das nächste Level

der Selbstoptimierung?

Elisa Schwarz

lm 0ktober2014 ging ein Thema durch alle Medien:
SocialFreezing, das Einfrieren von Eizetlen, bezahlt
von Unternehmen wie Googte oder Facebook, da-
mit sich Karriere und Kinderwunsch ihrer Mitarbei-
terinnen vereinbaren lassen. Der Beitrag unter-
sucht theoretische Hintergründe und praktische
Folgen dieser Entwicklung.

424 Strategic Fit
Human Resource Management im Kontext

unterschiedlicher Unternehmensstrategien

Dorothea Alewell/Sven Hauff
Dass Personalmanagement von der Strategie eines
Unternehmens abhängig ist, erscheint logisch. Wie
genau unterschiedtiche Unternehmensstrategien die
Personalpolitik bestimmen (sottten), wurde in der
hiervorliegenden empirischen Studie untersucht.

Führung & Leadership

Konstruktive lnterkulturalität - S. 430

Konstruktive I nterku ltural ität
lmpulse für die Zusammenarbeit in internationalen

Organisationen am Fallbeispiel Alleo

Christoph Barmeyer/Eric Davoine
Anhand der Faltstudie in dem deutsch-französi-
schen Joínt Venture A[[eo G mbH, das als Schnittstel-
le zweier großer nationaler Systeme gesehen wer-

den kann, zeigt sich, dass Interkulturalität im Mana-
gement nicht nur problematisch ist, sondern auch

konstruktiv gestaltet und genutzt werden kann.

zfo-Toolkit
Der Businessplan
Das Ceschäftskonzept nicht nur für die Unternehmens-

gründ u ng

Christian Schultz

Change

Management

Question & Answers-Kompetenz
Tipps zur Vermittlung von Veránderungen

im Unternehmen

Caspar Fröhlich
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BEWERTU NG

Unternehmensbewertung/Capital Asset Pricing Model

Wissenschaft und Praxis in der Unternehmens-
bewertung: Wie weit liegen Bewertungstheorie und

-praxis auseinander?
Prof. D¿ Dr. h.c. Lutz Kruschwitz, Berlin
Obwohl nicht bestritten werden kann, dass die Wissenschaft

in vielfältiger Weise befruchtend auf die gegenwärtige Bewer-

tungspraxis gewirkt hat, zeigt der Verfasser an zwei Beispie-

len,lass sich keinesfalls von weitgehender Ubereinstimmung

sprechen lässt. So empfiehlt bspw. der IDW 51 ebenso wie der

österreich¡sche KFs/BWl das CAPM, wenn es um die Bestim-

mung von Kapitalkosten geht, obwohl nahezu alle Theoretiker

das CAPM heutzutage als unbrauchbar erachten. Das zweite
Beispiel greift auf die unbestreitbare Tatsache zurtick, dass

Bewertungsfunktionen in Bezug auf Kapitalkosten monoton
fallende konvexe Funktionen sind. Trotzdem muss wohl be-
zweifelt werden, dass sich die Bewertungspraxis aller Folgen
dieser Tatsache bewusst ist.

cF1 1 64048

Unterneh mensbewertun g/Bewertungsverfahren/

Problembereiche

Peers, Marktrisikoprämie und lnsolvenzrisiko:
Einige Anmerkungen zu drei Problemen der
Unternehmensbewertung
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser /
Dr. Tobias Friedrich, beide München
Der Beitrag widmet sich drei, aktuell in Theorie und Praxis
stark diskutierten Problemen der Unternehmensbewertung:
der Bestimmung von Peers, der Ermittlung der Marktr¡siko-
prämie und der Berücksichtigung eines lnsolvenzrisikos im
Bewertungskalkü|. Er zeigt, dass die Peer-Bestimmung alles
andere als einfach ist und fordert in Gutachten Transparenz
und Begründung von herangezogenen Peers. Bei der Erhe-
bung der Marktrisikoprämie spricht er Konsistenzprobleme
beim risikolosen Zins und deren Bewältigung an und unter-
breitet einen neuen Vorschlag. Wie das lnsolvenzrisiko zu be-
rücksichtigen ist, zeigen die Autoren anhand eines bewusst
vereinfachenden Beispiels.

cF1 164084

Bankbewertung/Basel lll
Basel lll und Bankbewertung - Auswirkungen der
verschärften Eigenkapitalanforderungen auf den
Unternehmenswert
Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, Leipzig
Der Beitrag untersucht die Wirkung der verschärften Eigenka-
pitalanforderungen durch Basel lll auf den Unternehmenswert
von Banken. ln der Praxis wird z.T. argument¡ert, dass die Bil-
dung von zusätzlichem Eigenkapital zu einer Verteuerung von
Krediten, einem Rückgang des Kreditvolumens und im Ergeb-
nis zu einem niedrigeren Unternehmenswert der Bank führt.
Unter den idealisierten Bedingungen dieses Beitrags ist ein
negativer Effekt der verschärften regulatorischen Eigenkapi-
talvorschriften auf den Unternehmenswert nicht nachweisbar.
Die erzwungene zusätzliche Bildung von Eigenkapital führt im
Bewertungskalkül entweder über den Erwerb zusätzlicher ri-
sikoloser Wertpapiere zu einer Bilanzverlängerung oder über
die Tilgung von Krediten zu einem Passivtausch. Auf einem
vollkommenen Kapitalmarkt sind beide Fälle vermögensneu-
tral für die Anteilseigner der Bank.

ctl 1 64085

www.cf-fachportal.de

Unternehmensbewertu n g/Kap¡tal kosten/Marktrisikoprämie
überlegungen zur Marktrendite und zur
Marktrisikopräm¡e
Ingo Bertram, Eerlin/Dr. Marc Castedello, München/
Dr. Andreas Tschöpel, Berlin
Bisher wurde die Marktr¡sikoprämie in der deutschen Bewer-
tungspraxis regelmäßig anhand von Studien zu historisch
erzielten Renditen abgeleitet. Die technischen Möglichkeiten
sowie die breite Verfügbarkeit benötlgter Kapitalmarktdaten
lassen auch eine zukunftsor¡ent¡erte Schätzung der Marktrisi-
koprämie anhand von sogenannten impliziten Renditen aus
Börsenkursen und Analystenschätzungen zu. Durch die Syn-
these der Ansätze können die Stärken beider kombiniert und
individuelle Schwächen abgemildert werden. Die Marktrisiko-
prämie basiert so auf einer breiteren und damit belastbareren
Schätzbas¡s. Auch beendet die erweiterte Vorgehensweise
logische Brüche in der Verwendung des CAPM und dem Zu-
sammenspiel der einzelnen Parameter der Kapitalkosten.

eF1165547

U nterneh mensbewertu nglBewertu ngsverfa hren/

Discounted Cashflow

Ein DCF-Baukasten: zur Bewertung
zusammengesetzter Zahlungsströme
Prof. Dr. Andreas Schüler, München
ln dem Beitrag wird auf Grundlage des Wertadditivitäts-
prinzips ein allgemeiner DCF-Baukasten entwickelt, der eine
modulare oder eine aggregierte Bewertung von Zahlungs-
strömen unterschiedlichen Risikos erlaubt. Dieser kann der
Erweiterung von Standardansätzen sowie der Prüfung der
Konsistenz abkürzender Verfahren dienen.

cFl r 64883

Bewertungsverfa hren/Mu ltiplikatorverfahren/Beta Faktor
Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen
Benjamin Hammer/ Prof. Dr. Bernhard Schwetzler/
Jun.-Prof. Dr. Alexander Lahmann, alle leipzig
Der Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken an der HHL
Leipzig Graduate School of Management ermittelt vierteljähr-
lich Mult¡plikatoren, Beta-Faktoren und Eigenkapitalkosten
für den deutschen Kapitalmarkt und stellt diese auf der lnter-
netseite www.finexpert.info und in CORPORATE FINANCE zur
Verfügung. Die Daten zeichnen sich durch Transparenz und
Nachvollziehbarkeit aus; die Details der Berechnung sind im
Artikel ,,Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen -
Erläuterungen zu den Kapitalmarktdaten von www.fi nexpert.
info und CORPORATE FINANCE'in CFB 2011 5.430 nachzule-
sen. Die Daten sind sorgfältig erhoben und ausgewertet; den-
noch kann eine Haftung für die Richt¡gkeit nicht übernommen
werden.
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